% Protokoll des Zlrcher Kantonsrates

116. KR-Sitzung, Montag, 25. August 2025, 08:15 Uhr
Vorsitz: Beat Habegger (FDP, Zirich)

Verhandlungsgegenstande

1.

IMITERHTUNGEN . ba e e s 2
Ratsprotokoll zur Einsichtnahme

Zuweisung von neuen Vorlagen

Gratulation zur Geburt eines Kindes

Anderung der Zutrittsordnung

Lange Nacht der Museen am 6. September 2025

Eintritt eines neuen Mitglieds des Kantonsrates............cc.cccccvveeenee. 4
fur Jirg Sulser

KR-Nr. 246/2025

Wabhl eines Mitglieds der Kommission fir soziale Sicherheit und
GESUNARNEIL. ... oottt 5

fur Christian Pfaller
Antrag der Interfraktionellen Konferenz
KR-Nr. 190/2025

Wahl eines Mitglieds der Kommission fir Justiz und 6ffentliche
SICREINEIT. ... 6

fir Silvia Rigoni
Antrag der Interfraktionellen Konferenz
KR-Nr. 218/2025

Anderung der Verordnung tiber die Organisation und Verwaltung
der Elektrizitatswerke des Kantons Zirich (EKZ-Verordnung).... 6

Antrag des Regierungsrates vom 5. Marz 2025 und Antrag der
Aufsichtskommission Uber die wirtschaftlichen Unternehmen vom 4.
Juni 2025



Vorlage 6011a (schriftliches Verfahren)

6. Inland vor Ausland beim Ausbau von erneuerbaren
EnergienerzeugungSaniagen........cccoovvieeiiie i 7

Antrag des Regierungsrates vom 4. September2024 und Antrag der
Kommission fur Energie, Verkehr und Umwelt vom 25. Februar 2025

KR-Nr. 238a/2022

7. Kanton soll moglichst klimaneutral bauen / Nutzung von Holz als
nachhaltiges Baumaterial .............ccccoviii it 12

Antrag des Regierungsrates vom 28. August 2024 und Antrag der
Kommission fur Planung und Bau vom 25. Marz 2025

KR-Nrn. 271a/2020 und 33a/2021
8. Planungs- und Baugesetz (PBG), Justierungen........cc..cccccevvveennnnn. 19

Antrag des Regierungsrates vom 7. Méarz 2023 und Antrag der
Kommission fur Planung und Bau vom 25. Marz 2025

Vorlage 5889a
16. VErSChIEAENES ......cciiiiiiee et it 63
Sportveranstaltung des Kantonsrates

1. Mitteilungen

Geschaftsordnung
Ratsprasident Beat Habegger: Wiinschen Sie das Wort zur Geschéftsliste?
Das ist der Fall.

Claudio Zihlmann (FDP, Zirich): Ich beantrage fur die Nachmittagssitzung,

dass Traktandum 45, Uferwege (KR-Nr. 196¢/2019) mit Traktandum
44 (Vorlage 5908a) getauscht wird.

Das heisst, dass wir Traktandum 45 zuerst behandeln. Der Grund ist: Es ist
eine Redaktionslesung, welche aus unserer Sicht eigentlich zu Beginn kom-
men sollte. Zudem ist es ein bisschen unberechenbar, wie lange die Beratung
Uber das SFUEG (Standortférderungs- und Unternehmensentlastungsge-
setz) noch dauern wird. Und ehrlich gesagt wollen wir endlich Klarheit tiber
diese PI. Vielen Dank fiir die Unterstitzung.



Ratsprasident Beat Habegger: Claudio Zihmann beantragt, Traktandum 45
vor Traktandum 44 zu behandeln. Wir haben es anders traktandiert, weil
beim Standortférderungs- und Unternehmensentlastungsgesetz natirlich be-
reits mit der Beratung begonnen wurde, aber selbstverstandlich ist auch ein
Abtausch moglich.

Wiunschen Sie das Wort zu diesem Ordnungsantrag? Das ist nicht der Fall.

Abstimmung

Der Kantonsrat beschliesst mit 99 : 60 Stimmen (bei 6 Enthaltungen),
dem Antrag von Claudio Zihlmann zuzustimmen und Traktandum 45
vor Traktandum 44 zu behandeln.

Ratsprasident Beat Habegger: Die Traktandenliste wird entsprechend gean-
dert.

Wiunschen Sie weiter das Wort zur Geschaftsliste? Das ist nicht der Fall. Die
Geschaftsliste ist damit bereinigt und so genehmigt.

Ratsprotokoll zur Einsichtnahme
Auf der Webseite des Kantonsrates ist einsehbar:
— Protokoll der 115. Sitzung vom 18. August 2025, 8.15 Uhr

Zuweisung von neuen Vorlagen

Zuweisung an die Kommission fiir Wirtschaft und Abgaben:

— Verkehrsabgaben fiir Motorwagen mit elektrischem Antrieb
Parlamentarische Initiative KR-Nr. 178/2025

Gratulation zur Geburt eines Kindes

Ratsprasident Beat Habegger: Wenn Sie alle so schén zusammensitzen,
mochte ich Ihnen noch eine freudige Mitteilung machen: Unsere Ratskolle-
gin Sarah Fuchs ist Mutter geworden. Ihr Sohn Norin Carl ist am 14. Juli
2025, wahrend der Sommerferien, auf die Welt gekommen. Herzliche Gra-
tulation, Sarah. (Applaus)

Genau, komm nach vorne, um den LOowen abzuholen. (Der Ratsprasident
Ubergibt Sarah Fuchs den Plischléwen des Kantonsrates.)

Anderung der Zutrittsordnung

Ratsprasident Beat Habegger: Ich mochte Sie noch informieren, dass ich in
Abstimmung mit der Geschaftsleitung die Zutrittsordnung zum Ratssaal er-
ganzt habe. Kunftig ist es Ratsmitgliedern, die Eltern wurden, erlaubt, ihre
Babys fiir Abstimmungen in den Ratssaal mitzunehmen, sofern naturlich die
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Ordnung im Saal dadurch nicht gestort wird. (Applaus auf der linken Rats-
seite)

Lange Nacht der Museen am 6. September 2025

Ratsprasident Beat Habegger: Dann mdchte ich Sie noch auf einen freudi-
gen Anlass hinweisen, der uns bevorsteht: Und zwar findet am 6. September
die 25. Lange Nacht der Zircher Museen statt. Zusammen mit der Staats-
kanzlei organisieren die Parlamentsdienste wieder eine Ausstellung im Haus
zum Rechberg. Und wie Sie vielleicht wissen, ist die Geschichte des Rech-
bergs wesentlich auch von Frauen gepragt, insbesondere nattrlich von Anna
Oeri, der Erbauerin des Rechbergs, aber etwa auch von der Architektin Tilla
Theus, die fur die Gesamtsanierung des Hauses im Jahr 2014 verantwortlich
war. Darauf baut die Ausstellung dieses Jahr auf, sie nennt sich «Her House
— wo Frauen gestalten». Sieben Kiinstlerinnen werden wahrend der Langen
Nacht jeweils einen Raum im Haus zum Rechberg beziehungsweise den Gar-
ten gestalten.

Wenn Sie jetzt diese Ausstellung gerne besuchen méchten, kdnnen Sie heute
und ndchsten Montag pro Person zwei Gratistickets beim Weibeldienst be-
ziehen, und mit diesen erhalten Sie dann natiirlich freien Zutritt zum Haus
zum Rechberg. Sie kénnen naturlich auch Tickets fir die gesamte Lange
Nacht der Museen kaufen, die kosten 25 Franken, am besten kaufen Sie diese
auf der Webseite dieses Anlasses.

Ich werde brigens auch im Rechberg sein und wirde mich natdrlich freuen,
einige von Ihnen dort zu sehen.

2. Eintritt eines neuen Mitglieds des Kantonsrates
fur Jirg Sulser
KR-Nr. 246/2025

Ratspréasident Beat Habegger: Wir dirfen heute ein neues Ratsmitglied be-
grussen, und zwar anstelle von Jiirg Sulser. Die Direktion der Justiz und des
Innern hat uns folgende Verfligung zukommen lassen.

Ratssekretar Christoph Ziegler verliest die Verfugung der Direktion der Jus-
tiz und des Innern vom 28. Juli 2025: «Als Mitglied des Kantonsrates im
Wahlkreis XVII1, Dielsdorf, wird fur das per 24. August 2025 zurlicktre-
tende Mitglied Jirg Sulser (Liste 01, SVP — Schweizerische Volkspartei) als
gewahlt erklart:



Beatrice Derrer, geboren 1972, Treuhanderin,
wohnhaft in Hittikon.»

Ratsprasident Beat Habegger: Ich bitte, die Gewahlte eintreten zu lassen.
Beatrice Derrer, die Direktion der Justiz und des Innern hat Sie als Mitglied
des Kantonsrates als gewahlt erklart. Bevor Sie Ihr Amt ausiiben kdnnen,
haben Sie geméss Paragraf 4 des Kantonsratsgesetzes das Amtsgelibde zu
leisten.

Ich bitte, die Tlren zu schliessen. Die Anwesenden erheben sich. Ich bitte
den Ratssekretar, das Amtsgeliubde zu verlesen.

Ratssekretar Christoph Ziegler verliest das Amtsgeliibde: «lch gelobe als
Mitglied dieses Rates, Verfassung und Gesetze des Bundes und des Kantons
Zirich zu halten, die Rechte der Menschen und des Volkes zu schiitzen und
die Einheit und Wirde des Staates zu wahren. Die Pflichten meines Amtes
will ich gewissenhaft erfiillen.»

Ratsprasident Beat Habegger: Beatrice Derrer, Sie leisten das Amtsgeliibde,
indem Sie mir die Worte nachsprechen: «lch gelobe es.»

Beatrice Derrer (SVP, Huttikon): Ich gelobe es.

Ratsprasident Beat Habegger: Ich danke Ihnen und heisse Sie herzlich will-
kommen. Sie kénnen lhren Platz einnehmen. Sie kénnen wieder Platz neh-
men, die Tren kdnnen ge6ffnet werden.

Das Geschéft ist erledigt.

3. Wahl eines Mitglieds der Kommission fur soziale Sicherheit und Ge-
sundheit

fur Christian Pfaller
Antrag der Interfraktionellen Konferenz
KR-Nr. 190/2025

Markus Schaaf (EVP, Zell), Prasident der Interfraktionellen Konferenz
(IFK): Die Interfraktionelle Konferenz schlagt Ihnen zur Wahl vor:

Beatrice Derrer (SVP, Huttikon).
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Ratsprasident Beat Habegger: Wird der VVorschlag vermehrt? Das ist nicht
der Fall. Diese Wahl kann offen durchgeftihrt werden oder wird geheime
Wahl beantragt? Das ist ebenfalls nicht der Fall.

Da nur ein Wahlvorschlag vorliegt, erklare ich, gestltzt auf Paragraf 124
Absatz 2 des Kantonsratsgesetzes, Beatrice Derrer als gewahlt. Ich gratuliere
zur Wahl und winsche Erfolg und Befriedigung im Amt.

Das Geschéft ist erledigt.

4. Wahl eines Mitglieds der Kommission fir Justiz und o6ffentliche Si-
cherheit

fur Silvia Rigoni

Antrag der Interfraktionellen Konferenz

KR-Nr. 218/2025

Markus Schaaf (EVP, Zell), Prasident der Interfraktionellen Konferenz
(IFK): Die Interfraktionelle Konferenz schlagt Ihnen zur Wahl vor:

Sabine Arnold (Griine, Ziirich).

Ratsprasident Beat Habegger: Wird der Vorschlag vermehrt? Das ist nicht
der Fall. Diese Wahl kann offen durchgeftihrt werden oder wird geheime
Wahl beantragt? Das ist ebenfalls nicht der Fall.

Da nur ein Wahlvorschlag vorliegt, erklare ich, gestltzt auf Paragraf 124
Absatz 2 des Kantonsratsgesetzes, Sabine Arnold als gewahlt. Ich gratuliere
zur Wahl und wiinsche Erfolg und Befriedigung im Amt.

Das Geschaft ist erledigt.

5. Anderung der Verordnung Uber die Organisation und Verwaltung
der Elektrizitatswerke des Kantons Zurich (EKZ-Verordnung)

Antrag des Regierungsrates vom 5. Marz 2025 und Antrag der Aufsichts-
kommission Uber die wirtschaftlichen Unternehmen vom 4. Juni 2025

Vorlage 6011a (schriftliches Verfahren)



7

Ratsprasident Beat Habegger: Wir haben schriftliches Verfahren beschlos-
sen. Die Aufsichtskommission Uber die wirtschaftlichen Unternehmen
(AWU) beantragt Ihnen, die Anderung der Verordnung zu genehmigen.

Es gingen innert Frist keine anderslautenden Antrage ein. Ich stelle somit
fest, dass Sie dem Antrag der AWU zugestimmt haben.

Das Geschaft ist erledigt.

6. Inland vor Ausland beim Ausbau von erneuerbaren Energienerzeu-
gungsanlagen

Antrag des Regierungsrates vom 4. September2024 und Antrag der Kom-
mission fur Energie, Verkehr und Umwelt vom 25. Februar 2025

KR-Nr. 238a/2022

Andreas Hasler (GLP, IllIinau-Effretikon), Prasident der Kommission fur
Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU): Mit diesem Postulat wurde der Re-
gierungsrat eingeladen, Massnahmen zu ergreifen, damit die stromproduzie-
renden Unternehmen mit kantonaler Beteiligung Investitionen in erneuer-
bare Energie primar im Inland statt im Ausland tétigen.

Das Postulat wurde im Sommer 2022 eingereicht und im Herbst 2022 dis-
kussionslos Uberwiesen. Zu dieser Zeit drehte sich alles um die drohende
Energiemangellage, und die Einbettung der Schweiz in den europdischen
Strommarkt war einigermassen ungewiss. Sowohl die EKZ (Elektrizitats-
werke des Kantons Zirich) als auch die AXPO (Schweizer Energieunterneh-
men) engagieren sich fiir die Stromerzeugung im Inland, vor allem bei der
Solar- und Windenergie, aber auch bei der Wasserkraft, da sind Fortschritte
sichtbar. Allerdings gibt es auch Riickschlage bei alpinen Solarkraftwerken
und Windprojekten. Bei der Wasserkraft wiederum dauern die Verfahren re-
lativ lange.

Mit dem Bundesgesetz Uber eine sichere Stromversorgung mit erneuerbarer
Energie, das vor gut einem Jahr an der Urne angenommen wurde, steht jetzt
aber ein Instrument zur Verfiigung, das den Ausbau erneuerbarer Energieer-
zeugung im Inland weiter fordert. Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass
auch Investitionen in erneuerbare Energie im Ausland sinnvoll sind, solange
sie wirtschaftlich sind und trotzdem gentigend Kapital fir strategisch wich-
tige Investitionen im Inland bleibt.

Die Kommission flr Energie, Verkehr und Umwelt beantragt einstimmig,
das Postulat abzuschreiben.
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Paul von Euw (SVP, Bauma): Seit 2022 ist viel Zeit vergangen und die Er-
kenntnisse sind auch da, was das Thema «erneuerbare Energien im Inland»
bedeutet. Mit diesem Bericht wird die Fieberkurve dieser inlandischen
Stromproduktion etwas aufgezeigt: Hochalpine Solaranlagen seien nicht
wirtschaftlich zu betreiben, die Erwartungen sind um 92 Prozent reduziert
worden. Die Windkraft bringt zu wenig Strom und ist nicht akzeptiert in der
Bevolkerung, sicher nicht dort, wo die Anlagen gebaut werden missen. Und
flachendeckende Dachsolaranlagen sind geméss den Experten zu teuer. Fa-
zit: Die Elektrizitdtsunternehmen investieren kaum oder zu wenig in die in-
landische Stromproduktion in der Schweiz.

Dagegen schaffen Sie hier drinnen mit der Netto-null-CO,-Strategie bis ins
Jahr 2040 eine Verdoppelung des Strombedarfs des Kantons Ziirich und da-
mit ein Paradoxon. Wie wollen Sie, wenn wir den Strom inlédndisch nicht
produzieren kénnen, der Bevolkerung doppelt so viel Strom zur Verfugung
stellen? Das ist ein Paradoxon, welches nicht funktioniert. Es zeigt: lhre
Energiestrategie 2040 ist jetzt schon gescheitert, 2050 wird noch scheitern.
Helfen Sie uns, eine ehrliche Energiestrategie auf die Beine zu stellen, eine
Energiestrategie, welche uns vom drohenden Desaster fernhalt, welches Sie
geschaffen haben. Ich bitte Sie darum im Namen der ganzen Bevélkerung.
Wir schreiben ab.

Rosmarie Joss (SP, Dietikon): Im Gegensatz zu meinem Vorredner werde
ich zum eigentlichen Postulat reden: 2022 war die SVP offensichtlich noch
etwas vernilinftiger unterwegs als heutzutage, denn auch sie hat damals mit
uns zusammen erkannt, dass man auch schauen muss, dass mehr Strom im
Inland produziert wird. Im Bericht wurde dargelegt, welche Entwicklungen
sich hier ergeben haben. Grundsatzlich muss man sagen, dass die EKZ und
die AXPO — es geht ja um diese beiden Unternehmen — in diesem Bereich
gewisse Fortschritte gemacht haben. Die AXPO hat erkannt, dass Wind eine
wichtige Produktionsart ist, auf die man setzen will. Auch die EKZ haben
sich dafir ausgesprochen, denn Windkraft konnte einen substanziellen Teil
zur Stromversorgung leisten, wenn die SVP sie nicht immer tberall aufs Blut
bekampfen wiirde.

Auch in der Wasserkraft muss man vorwéartsmachen, in der Photovoltaik gibt
es auch noch ganz viel Potenzial. Dafur gibt es ja verschiedene gesetzliche
Anderungen, die wir hier in diesem Rat planen und die hoffentlich dann auch
vom Volk angenommen werden. Entsprechend heisst das: Die Unterneh-
mungen machen die ersten Schritte zaghaft in die richtige Richtung. Es
braucht noch mehr Dampf, es braucht noch mehr Kraft dahinter, es braucht
noch mehr Strom aus dem Inland. Wir werden als SP voll dahinterstehen und
dies unterstitzen. Fallen Sie nicht auf irgendwelche Scheingefechte um
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AKW herein, die werden uns namlich innert nitzlicher Zeit leider keinen
Inlandstrom bringen. Eben gerade in Anbetracht dessen, dass jetzt ein gros-
ses AKW bis sicher Februar ausfallt (gemeint ist das AKW Gdsgen), sieht
man, wie wichtig es ist, dass man eine starke Inlandversorgung auch aus Er-
neuerbaren hat. Und bei der Strommangellage haben wir realisiert: Wenn es
um die Versorgung des Landes geht, dann z&hlt halt die Produktion im Inland
massiv mehr, als was man theoretisch im Ausland hat, deshalb kam ja diese
Forderung. Und fur die Versorgungssicherheit unseres Landes ist es sehr
wichtig, dass wir weiterhin auf die Erneuerbaren im Inland setzen. Wir
schreiben ab.

Sarah Fuchs (FDP, Meilen): Der Postulatsbericht zeigt gut auf, dass die
Rahmenbedingungen fiir den Ausbau der erneuerbaren Produktion in der
Schweiz bisher sehr ungunstig waren. Diese Ausgangslage verbessert sich
aktuell laufend. Der Herr Kommissionspréasident hat das sehr gut ausgefiihrt
mit dem Mantelerlass, der Beschleunigung fir die Produktionsanlagen und
dem Netzexpress. Liegen diese optimaleren Bedingungen vor, ist es an uns
allen, konkreten Projekten keine Steine in den Weg zu legen. Ich appelliere
hier insbesondere an die unterzeichnenden Fraktionen des Postulats, dass sie
nicht nur wohlwollend gegentiber dem Ausbau der Erneuerbaren in der
Schweiz stehen. Mit Stichwort «Wasserkraft» blicke ich auf die linke Rats-
seite und mit Stichwort «Windkraft» zur Mitte und auf die rechte Ratsseite.
Ich danke schon heute flr Thre Unterstitzung, wenn es dann um die konkrete
Erschliessung von Projekten geht, auch im Kanton Zirich. Die FDP ist mit
der Abschreibung einverstanden.

Daniel Rensch (GLP, Zirich): Ich sehe es etwas anders als Paul von Euw.
Das Postulat hat zu Recht aufgenommen, dass wir unsere Stromunterneh-
mungen motivieren mussen, in der Schweiz in erneuerbare Energien zu in-
vestieren. Und inzwischen haben sich im Gegensatz zu dem, was du gesagt
hast, meiner Meinung nach die VVoraussetzungen klar verbessert, unser Kom-
missionsprasident und die beiden Kolleginnen haben es vorher schon ausge-
fihrt. Mit neuen Bundesgesetzen und Forderungen sind Photovoltaik-,
Wind- und Wasserkraftprojekte jetzt viel eher realisierbar. Ab heute liegt es
an uns, den EKZ und der AXPO nicht nur diese Pflichten aufzuerlegen, son-
dern auch die Bedingungen hier im Kanton Zirich so zu gestalten, dass sie
tatsachlich investieren konnen. Dazu gehort, dass wir als Politik nicht jede
Planung mit Polemik und jedes Projekt mit irgendwelchen Schwarzmale-
reien blockieren. Ich bitte alle in diesem Saal, nun diese Grundlagen zu
schaffen und mitzuarbeiten, damit wir diese Energiewende und diese notige
Wende zur elektrischen Energie schaffen werden.
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David John Galeuchet (Griine, Bilach): Wer Inland vor Ausland will, der
muss fir gute Rahmenbedingungen sorgen, da bin ich mit Daniel Rensch
einig, einerseits durch kirzere Verfahren fiir den Bau von Kraftwerken, an-
dererseits fur wirtschaftlich attraktive Abnahmebedingungen. Schade, dass
wir Griinen beim EKZ-Gesetz keine Mehrheit fur verbindliche Abnahmebe-
dingungen flr Schweizer Strom gefunden haben; das war das Ziel, dass man
den dort abnimmt und so auch mehr Kraftwerke produzieren kann. Genau
das ware ein Hebel gewesen, Investitionen auszuldsen.

Mit dem nationalen Stromgesetz haben wir die Rahmenbedingungen klar
verbessert. Trotzdem wird der Zubau von Photovoltaik in diesem Jahr um 10
bis 15 Prozent zurlickgehen. Gerade bei Einfamilienhdusern ist die Stim-
mung schlecht, obwohl sie wirtschaftlich wéare. Dazu beigetragen haben
Uberzogene Medienberichte, wonach man fir Solarstrom nichts mehr be-
komme und Anlagen sogar abstellen wirde. Solche Schlagzeilen verunsi-
chern und bremsen. Meine Damen und Herren der Medien, hier missen Sie
Verantwortung mittragen.

Auch die Windenergie muss endlich vorwéartskommen in der Schweiz und
auch im Kanton Zurich. Mit dem Richtplan und der Anpassung des Energie-
gesetzes, welches die Verfahren fur grosse Windenergieanlagen beschleu-
nigt, haben wir es bald in unseren Handen, hier einen Fortschritt zu ermég-
lichen. Bei den Investitionen von EKZ und AXPO im Ausland schliessen
wir uns der Sicht des Regierungsrates an. Sie sind sinnvoll, wenn sie wirt-
schaftlich sind und kein Kapital binden, das wir fiir den Ausbau im Inland
brauchen. Doch der Fokus muss klar auf der Schweiz liegen. Hier schaffen
wir Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien. Wir schreiben ab.

Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis): Die Versorgungssicherheit mit
Strom ist das Ruckgrat unserer modernen Gesellschaft. Genau deshalb haben
wir, eine ausgewogene, progressiv-konservative Allianz von SP, SVP, Mitte
und EVP, vor einiger Zeit entschieden, gemeinsam Verantwortung zu tber-
nehmen. Dazu stehen wir noch heute. Denn die Herausforderungen sind of-
fensichtlich: unrentable Investitionen wegen tiefer Strompreise, endlose Be-
willigungsverfahren oder die Frage, wie es mit unseren Wasserkraftwerken
weitergeht, wenn die Standortkantone sie wieder lbernehmen. Allein diese
Beispiele zeigen: Wir duirfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen, wir sind
noch nicht am Ziel. Dennoch sehen wir auch Silberstreifen am Horizont, ei-
ner der hellsten — er wurde schon erwéhnt — ist das deutliche Ja zum Strom-
gesetz vom 9. Juni 2024. Dieses starke Signal sagt: Die Bevolkerung der
Schweiz, des Kantons Zirich will die Energiewende, sie will mehr einhei-
mische erneuerbare Energie. Das ist im Ubrigen ein Fakt, den die Mehrheit
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der Zlrcher Bevolkerung in den vergangenen Abstimmungen immer mit Zu-
stimmung ausgedriickt hat. Darum begrisst sie zum Beispiel auch solche
Entscheide, dass Speicherlésungen von Netzgebihren befreit werden sollen.
Ebenfalls erfreulich ist, was unsere Energieunternehmen bereits heute leis-
ten. Die AXPO baut mit den CKW (Centralschweizerische Kraftwerke) Tag
fur Tag im Durchschnitt zwei neue Solaranlagen auf den Déachern in ihrem
Versorgungsgebiet. Dass die AXPO technologieoffen auch Windenergie o-
der Geothermie prift, begriissen wir sehr. Pionierarbeit ist Auftrag und Ver-
sprechen an die kommenden Generationen. Und die EKZ wiederum treiben
mit Uber 100 grossen Anlagen die Solarstromproduktion mitten in unseren
Gemeinden voran. Die Verantwortung bleibt aber klar: AXPO und EKZ sind
in besonderem Masse gefordert, die sichere Wettbewerbsfahigkeit und nach-
haltige Stromversorgung in der Schweiz und fir den Kanton Zirich zu si-
chern. Genau das ist ihr Auftrag und dazu haben wir sie in der Eignerstrategie
verpflichtet. Darum sagt die EVP heute klar: Die Anliegen des Postulats sind
gut aufgegleist, wir stimmen der Abschreibung zu — im Vertrauen darauf,
dass der eingeschlagene Weg konsequent weitergegangen wird.

Regierungsprasident Martin Neukom: Alle wollen Versorgungssicherheit,
aber Versorgungssicherheit gibt es nicht gratis. Sobald es darum geht, fir die
Versorgungssicherheit zu bezahlen, hére ich dann jeweils nicht mehr so viel.
Die Situation beztiglich der Stromproduktion im Inland ist etwa vergleichbar
mit der Landwirtschaft. Es ist auch extrem schwierig fir die Schweizer
Landwirtschaft, bezuglich Preis und Menge mit dem Ausland zu konkurren-
zieren. Warum? Weil man im Ausland mehr Flache hat und deutlich gunsti-
ger produziert. Und beim Strom ist das &hnlich. Wenn Sie also sagen, es
spiele nur der Strommarkt, dann werden in der Schweiz relativ wenig erneu-
erbare Energien oder was fur Energieformen auch immer zugebaut werden,
sondern der Ausbau wird dann hauptsachlich im Ausland stattfinden. Eine
Ausnahme bilden die Solaranlagen auf den D&chern. Hier gibt es dank dem
Eigenverbrauch doch sehr, sehr viele Félle, wie das David Galeuchet gesagt
hat, da lohnt es sich. Egal mit welcher Technologie Sie Strom erzeugen
mdchten, es braucht eine gewisse finanzielle Unterstltzung. Das Stromge-
setz ist da ein wichtiger Baustein, der in diese Richtung geht. Es muss also
finanziell aufgehen.

Und zweitens: Wenn Sie dann ein Projekt haben und es geht finanziell auf,
dann brauchen Sie auch noch eine Bewilligung. Es wurde gesagt, teilweise
dauert das heute extrem lange, so lange, dass man vielleicht ein neues Projekt
gar nicht erst startet, beispielsweise bei der Windenergie. Mit diesem Thema
werden wir uns noch beschaftigen.

Im Namen des Regierungsrates bitte ich Sie, dieses Postulat abzuschreiben.
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Ratsprasident Beat Habegger: Die vorberatende Kommission schlagt die
Abschreibung des Postulates vor. Ein anderer Antrag wurde nicht gestellt.
Somit ist das Verfahren beendet.

Das Postulat KR-Nr. 238/2022 ist abgeschrieben.

Das Geschaft ist erledigt.

7. Kanton soll moglichst klimaneutral bauen / Nutzung von Holz als
nachhaltiges Baumaterial

Antrag des Regierungsrates vom 28. August 2024 und Antrag der Kommis-
sion flr Planung und Bau vom 25. Mérz 2025

KR-Nrn. 271a/2020 und 33a/2021

Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Prasidentin der Kommission fiir
Planung und Bau (KPB): Als erstes Geschaft der KPB sollen heute zwei
Postulate zu nachhaltigen Baumaterialien abgeschrieben werden. Sie wurden
in der KPB jeweils in einer Sitzung besprochen, da die Regierung die Be-
richte in einer VVorlage tberwiesen hat, und wir danken der Baudirektion fiir
die Vorstellung. Die beiden Postulate zielten inhaltlich auf die Verwendung
von nachhaltigen Baumaterialien und die Vorbildwirkung des Kantons bei
kantonseigenen Bauvorhaben ab.

Wie der Regierungsrat dargelegt hat, unternimmt der Kanton Ziirich bereits
spirbare Anstrengungen fur das ressourcen- und umweltschonende Bauen,
und zwar nicht nur bei Neubauten, sondern auch bei Bestandesbauten, davon
berichten mehrere Strategien. Die Kommissionsmitglieder konnten sich an-
hand dieser Dokumente informieren, und es wurde uns auch eine Reihe von
Objekten vorgestellt, und zwar mit der jeweiligen Okobilanz. Gerade in Be-
zug auf die Reduktion der Treibhausgasemissionen sei durch den VVorzug der
Ertlichtigung der bestehenden Bausubstanz gegeniiber Neubauten und Er-
satzneubauten markantes Einsparpotenzial vorhanden, so der Regierungsrat.
In Bezug auf die Baustoffmaterialien zeigte der Regierungsrat auf, dass tber-
geordnet ein Zielwert fur graue Treibhausgasemissionen als umfassende ge-
samtokologische Betrachtungsgrdsse bei allen Bauprojekten eine verlassli-
che und umfassende Einschatzung zu liefern vermag.

Die Kommission begrisste die Ausfiihrungen der Regierung zu den ange-
schnittenen Themen. Fragen wurden insbesondere zum Absenkpfad der
Treibhausgasemissionen und dem Potenzial neuer Baumaterialien gestellt.



13

Grundsatzlich wurden die Anstrengungen des Kantons zur Verwendung der
Baumaterialien begrisst. Und es wurde begrusst, dass die geeigneten Bau-
materialien flr einzelne Projekte differenziert und optimiert eingesetzt wer-
den. Eine gewisse Differenz entfaltete sich in der Kommission ob der Frage,
ob der Kanton denn das Potenzial zum Einsatz nachhaltiger Baumaterialien
wirklich bereits ausschopft. Wéhrend ein Teil der Kommission diese Ansicht
teilt, sieht ein anderer Teil noch Verbesserungspotenzial. So soll insbeson-
dere die Anwendung innovativer Baumaterialien, wie beispielsweise Lehm,
noch besser ausgeschopft werden und private Bauherren sollten noch mehr
informiert und sensibilisiert werden.

Namens der einstimmigen KPB beantrage ich Ihnen die Abschreibung der
beiden Postulate.

Peter Schick (SVP, Zirich): Die SVP stimmt der Abschreibung beider Pos-
tulate zu, mdchte aber noch auf einige Punkte kurz eingehen:

Der Bericht des Regierungsrates ist sehr ausfihrlich ausgefallen. In ihm wird
festgehalten, was die Regierung respektive die Baudirektion in den Berei-
chen Kreislaufwirtschaft, Standards Nachhaltigkeit Hochbau und Klimastra-
tegie bereits umgesetzt hat. Er erwahnt auch, dass die Baukosten héher als
bei Bauten nach Normstandard sind. Wir sehen das ja immer wieder an den
teuren Bildungsbauten, hier nimmt der Kanton schon die Vorreiterrolle ein.
Er hebt weiter hervor, dass bei zwei Hybridprojekten das bendtigte Holz aus
dem eigenen Staatswald stammt. Es tont gut, doch wenn auch nur ein Teil
der Privaten so bauen wirden, hatten wir wahrscheinlich irgendwann keine
Waldfldchen mehr, Baume wachsen nicht so schnell nach.

Im Bericht flihrt der Regierungsrat weiter aus, dass man bestrebt sei, auch
die privaten Bauherren davon zu tberzeugen, vermehrt Holz und andere kli-
maneutrale Baustoffe zu verwenden. Es machen bis jetzt nur vereinzelte In-
vestoren mit. Da zahlt den Aufpreis der Private selber, respektive er wird es
dann auf die Mietkosten Uberwalzen. Und beim Kanton sind es die Steuer-
zahler, da kann man schon in die Vorreiterrolle schlipfen.

Und zu guter Letzt wird auch das Bauen im Bestand oder besser gesagt das
Vermeiden von Neubauten erwahnt, damit kénne viel CO; eingespart wer-
den. Im Zuge der Wohnungsknappheit tendiere ich eher dazu, die Parzelle
S0 auszunutzen, dass viel mehr Wohnungen gebaut werden kdnnen als vor-
her. Es ist sicher ein anderes Thema, aber gehort irgendwie zu diesen Bau-
themen dazu.

Wie schon eingangs erwéhnt, stimmt die SVP der Abschreibung beider Pos-
tulate zu.
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Jonas Erni (SP, Wadenswil): Die SP begrusst ausdrticklich, dass sich der
Regierungsrat diesem wichtigen Thema angenommen hat. Es ist richtig und
wichtig, dass der Kanton beim Bauen mit gutem Beispiel vorangeht und den
Einsatz von nachhaltigen, gesunden und regionalen Materialien wie Holz,
Lehm oder anderen Naturstoffen fordert. Damit leisten wir nicht nur einen
Beitrag zum Klimaschutz, sondern starken auch die lokale Wirtschaft und
schaffen Wertschopfung in der Region.

Aber wir sehen auch: Hier ist noch Luft nach oben. Der Kanton Ziirich muss
seiner VVorbildfunktion noch stérker gerecht werden. Es reicht nicht, sich auf
einzelne Materialien wie Holz zu beschranken, auch wenn Holz zweifellos
eine zentrale Rolle spielt. Wir missen mutiger sein und den Einsatz innova-
tiver, neuer Baustoffe viel intensiver vorantreiben: Recyclingmaterialien,
Kreislauf-Baustoffe, klimaneutrale Hightech-L6sungen. Nur wenn wir hier
konsequent handeln, kdnnen wir den 6kologischen Fussabdruck des Bauens
tatsachlich verkleinern.

Ein zweiter Punkt: Nachhaltigkeit endet nicht bei der Wahl des Baumateri-
als. Entscheidend ist der gesamte Lebenszyklus eines Gebaudes, von der Pro-
duktion der Baustoffe tber den Bau und Betrieb bis hin zu Rickbau und
Wiederverwertung. Nur eine ganzheitliche Betrachtung bringt uns wirklich
auf den Weg zur Klimaneutralitat. Wir wollen nicht nur Schritt halten, wir
wollen fihren. Der Kanton Zirich soll nicht bloss reagieren, sondern Im-
pulse geben — fir eine Baukultur, die 6kologisch, sozial und wirtschaftlich
nachhaltig ist. Wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, dann profitieren
nicht nur die kommenden Bauprojekte, sondern vor allem die kommenden
Generationen.

Wir schreiben ab mit der klaren Aufforderung: Wir erwarten vom Kanton
Zirich mehr Ehrgeiz, mehr Innovation und mehr Mut beim nachhaltigen
Bauen. Danke.

Stephan Weber (FDP, Wetzikon): Schon bei der Uberweisung der beiden
Postulate habe ich auf folgenden zentralen Punkt beziliglich nachhaltiger
Bauweise hingewiesen: Bei einer nachhaltigen Bauweise klart man immer
zuerst den Zweck und die Anforderungen an ein Bauteil. Aufgrund der An-
forderungen wéhlt man vorbehaltslos eine Materialisierung, welche finanzi-
ell, sozial und 6kologisch einen nachhaltigen Nutzen sicherstellt. Es ist der
FDP wichtig, dass der Kanton beim Entscheid einer Bauweise nicht populis-
tische Ideen verfolgt, sondern sauber die Kriterien analysiert und sachgemass
nachhaltig entscheidet.

Der Regierungsrat hat in der KPB bei der Beratung dieses Geschafts dieses
Vorgehen bestatigt. Die FDP wird auch kinftig Vorlagen diesbeziiglich
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Uberprufen. Besten Dank fir die thematische Auslegeordnung. Die beiden
Postulate konnen abgeschrieben werden.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Das Bauwesen ist fir ein Drittel der
CO2-Emissionen und fiir 80 Prozent des Abfalls in der Schweiz verantwort-
lich, und es ist moglicherweise bezeichnend, dass zwar die SVP das Postulat
abschreiben mdchte, aber eigentlich gesagt hat, dass sie das Unsinn findet
und alles so bleiben soll, wie es ist. Die GLP und das Jugendparlament, die
Vorstosser dieser beiden Postulate, mochten dies &ndern, weil wir es als
wichtig erachten flr die Zukunft. Holz als nachwachsender Rohstoff in der
Schweiz, in Europa, Lehm als eine lokale Ressource, die genutzt werden
kann, um Wande zu bauen, wie man es friiher bereits gemacht hat und nach
dem Ende genau auch dort wieder entsorgt werden kann, sind mdgliche Lo-
sungen beziglich der Baustoffe. Und das Wichtigste — es wurde ja auch
schon erwahnt — sind gute Planungen, gute Uberlegungen im Vorfeld der
Gebé&ude: Braucht es einen Neubau? Reicht eine Sanierung? Wie kdnnen wir
das Ziel auch erreichen? Damit kénnen wir erreichen, dass eben nicht mehr
ein Drittel der CO,-Emissionen und 80 Prozent des Abfalls aus dem Bauwe-
sen der Schweiz kommt, und dafiir braucht es die Vorbildfunktion des Kan-
tons, damit auch die Planer Erfahrungen damit sammeln und diese Produkte
oder diese Dienstleistungen dann den Privaten anbieten kénnen.

In diesem Sinne sind wir dankbar, dass wir diese Vorstdsse Uberreichen
konnten, und danken dem Regierungsrat fur die guten Berichte. Wir schrei-
ben ab.

Wilma Willi (Griine, Stadel): Dass Handlungsbedarf besteht und wir drin-
gend mehr Klimaschutz umsetzen missen, ist unbestritten. Die beiden Vor-
stosse stossen jedoch auf bereits offene Tiren. Der Regierungsrat des Kan-
tons Zdrich hat in-mehreren Beschlissen festgelegt, wie klimaneutrales
Bauen umgesetzt werden soll. Wo immer mdglich, werden heute bereits in
der Baudirektion Treibhausgasemissionen eingespart, der Regierungsrat hat
uns dazu zahlreiche konkrete Beispiele geliefert. Auch die Nutzung von Holz
als nachhaltiges Baumaterial ist exemplarisch. Besonders hervorheben
maochten wir den Einsatz von Holz aus dem eigenen Staatswald, etwa beim
Bezirksgericht Hinwil oder beim Sozialversicherungsgericht in Winterthur.
Die Reduktion der sogenannten grauen Emissionen steht heute bereits ab
Planungsbeginn im Fokus, ebenso die Wiederverwendung von Bauteilen.
Der Kanton und die Baudirektion nehmen mit ihrem vorbildlichen VVorgehen
eine wichtige Vorreiterrolle ein und motivieren damit auch private Bauherr-
schaften.
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Wir kénnen mit Zufriedenheit feststellen: Der Kanton Zirich ist in Sachen
klimafreundliches Bauen auf sehr gutem Weg. In diesem Fall sind wir uns
heute alle einig und schreiben ab. Und das ist gut so, denn wir alle wollen
einen Kanton, der beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klima-
wandel mit gutem Beispiel vorangeht und Massnahmen ergreift. Es geht
schliesslich um unsere Zukunft. Wir missen die Klimaziele bis 2040, spéa-
testens 2050 erreichen, denn die Zeit drangt. Wir schreiben ab.

Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch): Der Kanton Zurich verfolgt mit seiner
Immobilienstrategie das Ziel, kantonale Immobilien umwelt- und ressour-
censchonend zu bauen und zu bewirtschaften. Aufbauend auf der Klimastra-
tegie sowie der Strategie zur Kreislaufwirtschaft, wurde ein besonderer Fo-
kus auf die Reduktion von grauen Treibhausgasemissionen gelegt, insbeson-
dere bei Bestandesimmobilien, wo durch den Erhalt bestehender Bausub-
stanz der grosste Effekt erzielt werden kann. Fur Neubauten und Umbauten
gelten klare 6kologische Anforderungen. Die Verwendung von Holz hat sich
dabei als bevorzugter Baustoff etabliert, aber klar nur da, wo es bau- und
sicherheitstechnisch sinnvoll ist. Bei vielen kantonalen Projekten, wie Schul-
und Verwaltungsbauten, wird Holz oder eine Holz-Hybrid-Bauweise einge-
setzt. Ausnahmen gibt es naturlich, wie zum Beispiel Gefangnisse und La-
borbauten. Statt aber in Zukunft ein bestimmtes Material vorzuschreiben,
soll einfach ein Zielwert eingefiihrt werden. Zusétzlich wird auch auf die
Sensibilisierung und Information von Fachpersonen gesetzt. Ja, Beratung
statt VVorschrift, das finden wir gut.

Die Mitte sieht die Vorbildfunktion, was die kantonalen Bauprojekte betrifft,
als wichtig an, ist zugleich der Meinung, dass diese Postulate aufgrund der
bereits erfolgten Umsetzungen abgeschrieben werden kdnnen. Vielen Dank
fur die Aufmerksamkeit.

Markus Bopp (SVP, Otelfingen): Ich mdéchte mich zu diesem Thema auch
noch kurz &ussern, ich arbeite beruflich auch mit Holz, bin in der Geschéfts-
leitung eines Forstbetriebes. Und ein Punkt ist hier Gberhaupt noch nicht zur
Diskussion gekommen: Die Zircher Walder werden bereits heute Gibernutzt.
Wir nutzen mehr Holz in unseren Waldern, als nachwéchst. Es wachsen circa
10 Kubik pro Hektar Wald pro Jahr, und tbernutzen heisst: Wir nutzen viel-
leicht 11 oder 12, und das ist Giberhaupt nicht nachhaltig. Wir nehmen mehr
aus den Waldern heraus, als nachwachst. Das hat damit zu tun, dass einer-
seits eher weniger wéchst in unseren Waldern — das hat verschiedenste
Griinde —, aber es hat noch einen zweiten Hauptgrund: Wir haben einen ext-
remen Boom an Holzheizungen. Die linksgriine Politik hat uns die Olheizun-
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gen abgestellt, wohl oder (bel, auch das Volk, aber wir miissen Hunderttau-
sende von Lastwagen Holzschnitzel produzieren. Es wird auch gutes Holz,
das verbaut werden konnte, das Sie jetzt in Hauser umwandeln kdnnten, ge-
schreddert und gehackt. Also I6sen Sie sich von der Illusion, dass, wenn Sie
in Zirich ein Holzhaus bauen wollen, der Baum dann vom Uetliberg kommit.
Das ist Uberhaupt nicht so, der kommt von sehr weit weg, denn Aargau und
Thurgau werden auch dieselben Probleme haben. Der Baum kommt dann
irgendwo aus dem Kaukasus, auch das ist flir mich kein Problem, aber den-
ken Sie einfach daran, wenn Sie jetzt jedes Zircher Haus aus Holz bauen
wollen. Ich bin etwas erstaunt, dass dieses Thema nie angesprochen worden
ist. Meine Aussagen werden auch durch die Antwort des Regierungsrates auf
die Anfrage 90/2025 bestatigt. Unsere Wélder werden wegen zu hohem
Energiebedarf der Holzheizungen tbernutzt, und das muss zwingend in die
Diskussion hineinfliessen. Besten Dank.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon) spricht zum zweiten Mal: Aus Sicht
eines Forstingenieurs, der sich durchaus auch noch mit Waldthemen beschéf-
tigt, mochte ich hier doch noch einige Ergdnzungen zu den Ausfiihrungen
von Markus Bopp machen, denn Klar, diese stimmen fir den Kanton Zdirich.
Der Kanton Zirich wird aber nie in der Lage sein, in dem Sinne den Holz-
bedarf aus den eigenen Waldern zu decken. Das ist auch in der Stadt Zirich
so, die Stadt Zirich hat nicht so viel Wald, wenn wir das mit der Anzahl
Leute, die Holz konsumieren oder Holzprodukte konsumieren, vergleichen.
Wir brauchen hier also natirlich einen grésseren Raum.

Es hat in der Schweiz, es hat im Kanton Zirich, in den Privatwaldern sicher
noch ein grosses Potenzial, es hat in der Schweiz noch ein weiteres grosses
Potenzial, um die Holznutzung auch auf nachhaltige Art und Weise auszu-
bauen, und im nahen Ausland gibt es dieses Potenzial auch. Das heisst aber
nicht, dass das Holz nicht einen Vorteil gegeniiber dem Beton hat. Selbst
wenn wir das Holz mit Lastwagen oder — noch besser — mit der Eisenbahn
aus Polen holen, ist es immer noch ein besserer und CO,-neutraler Baustoff
als Beton. Also in diesem Sinne spricht dies nicht gegen das Holz, es spricht
aber fur einen sinnvollen Umgang mit Holz, also eben auch, dass wir Holz
zuerst einmal baulich verwenden und dann in der sogenannten Kaskadennut-
zung erst ganz am Schluss verbrennen — nicht in einer kleinen Holzschnit-
zelheizung, sondern in einer grossen, wo dann auch die entsprechenden Fil-
ter bezuglich Luftreinhalteordnung eingebaut sind.

Also in diesem Sinne spricht nichts gegen Holz, nutzen Sie Holz, achten Sie
aber auf die Herkunft und die nachhaltige Nutzung.
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Regierungsprasident Martin Neukom: Wir kdnnen heute Gebdude klima-
neutral betreiben. Was wir noch nicht kénnen, ist, Gebaude komplett klima-
neutral bauen; da braucht es also noch sehr, sehr viel Innovation, bis das
moglich sein wird. Die Treiber der CO,-Emissionen im Bau sind grundsatz-
lich bekannt: Es ist die Verwendung von Beton, es ist ein hoher Glasanteil,
sehr viel Aushub und vieles mehr, das sich da in dem Sinne zusammenlap-
pert. Fir uns sehr zentral ist, wenn wir eigene Geb&ude bauen, dass wir tber-
all, wo es geht, versuchen, Innovationen voranzutreiben, auch neue Bauma-
terialien auszuprobieren. Denn Technik entwickelt sich nicht, indem man
wartet, sondern indem man sie anwendet. Das ist natirlich teilweise mit Ri-
siken verbunden, das muissen wir gut berlcksichtigen.

Eine Mdglichkeit davon ist das Bauen mit Holz. Und ich bin einverstanden
mit Kantonsrat Markus Bopp, diese Frage, wie viel Holz wir noch aus den
Zircher Waéldern holen kdnnen, ist ein wichtiges Thema. Natirlich ist es
auch so: In Graubunden ist das Verhaltnis von Holzbedarf und Holznutzung
ein bisschen anders als in der gesamten Schweiz, es ist noch ein bisschen
etwas moglich, aber natirlich missen wir darauf achten. Aber vor allem
wichtig ist: Aus einer 6kologischen Sicht ist es natirlich viel besser, wenn
wir Holz verbauen oder damit ein M&bel machen oder eben ein Geb&ude
bauen, anstatt Holz zu verbrennen.

Wir setzen uns fur unsere eigenen Gebaude neue Zielwerte. Wir setzen uns
das Ziel, 9 Kilogramm CO, pro Quadratmeter pro Jahr fiir die Erstellung flr
Neubauten zu erreichen. Das ist ein ambitionierter Zielwert. Wir werden se-
hen, bei welchen Projekten wir dies unterschreiten kénnen. Ziel ist vor allem,
dass wir hier diese neuen Technologien, neuen Materialien damit vorantrei-
ben und eine entsprechende Nachfrage schaffen kdnnen. Wir sind hier an der
Arbeit, wir bitten Sie, dieses Postulat abzuschreiben. Danke.

Ratsprasident Beat Habegger: Die vorberatende Kommission schléagt die
Abschreibung der Postulate vor. Ein anderer Antrag wurde nicht gestellt. So-
mit ist das Verfahren beendet.

Die Postulate KR-Nrn. 271/2020 und 33/2021 sind abgeschrieben.

Das Geschaft ist erledigt.
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8. Planungs- und Baugesetz (PBG), Justierungen
Antrag des Regierungsrates vom 7. Mérz 2023 und Antrag der Kommission
fur Planung und Bau vom 25. Mérz 2025

Vorlage 5889a

Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Prasidentin der Kommission fiir
Planung und Bau (KPB): Unter dem Titel «Justierungen» hat die Regierung
dem Kantonsrat 2023 eine Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes
(PBG) unterbreitet. Sie umfasst mehrere, inhaltlich nicht direkt miteinander
verbundene Anpassungen des PBG. Schon die Anzahl der flr die Beratungen
notwendigen Sitzungen der KPB zeigt indes, dass, wer unter «Justierungen»
nur kleinere Angleichungen vermutet, falsch liegt. Die KPB brauchte im-
merhin 15 Sitzungen, um die VVorlage durchzuberaten, und die vielen Seiten
Protokoll und die heute zu debattierenden Minderheitsantrdge zeigen an,
dass unter «Justierungen» politisch vielleicht eben doch «Weichenstellun-
gen» zu verstehen sind. An dieser Stelle sei der Baudirektion herzlich fiir die
ausfuhrliche Vorstellung der Vorlage und die kompetente Beantwortung all
der Fragen in der KPB gedankt. Es muss auch angemerkt werden, dass die
Vorschau auf die heutige Sitzung in dieser Hinsicht nicht ganz korrekt ist,
denn die KPB war keineswegs einig, auch wenn sie einstimmig Eintreten auf
die Vorlage beschlossen hat. Im Gegenteil lassen die zahlreichen erwéhnten
Minderheitsantrége eine engagierte Debatte vermuten.

Zuerst zu den Grundziigen der Vorlage: Sie umfasst, wie bereits gesagt, finf
Themenbereiche: Es geht um die Abweichung vom Siedlungsgebiet, die so-
genannte Durchstossung, die Abstandsregelung zwischen Geb&uden in der
Bauzone und der angrenzenden Landwirtschaftszone, das Erleichtern von
befristeten Zwischennutzungen sowie die begriffliche Klarung des massge-
benden Terrains und die Fristerstreckung zur Umsetzung der harmonisierten
Baubegriffe und Messweisen gemass IVHB (Interkantonale Vereinbarung
Uber die Harmonisierung der Baubegriffe). Ich gehe zuerst kurz auf die letz-
ten zwei Themen ein, die in der KPB unumstritten waren:

Es gab kritische Fragen, die zur Begrifflichkeit des massgebenden Terrains
aufgekommen sind, das ja eine der zentralen Bezugsgréssen beim Bauen ist,
und diese waren durch den autonomen Nachvollzug der Interkantonalen Ver-
einbarung Uber die Harmonisierung der Baubegriffe, eben der IVHB, ent-
standen. Diese hatte damals namlich die Begrifflichkeit der Betrachtungs-
weise des Terrains gedndert, und es war im Baubewilligungsprozess zu mehr
Aufwand und Verfahrensverzégerungen gekommen. Neu soll daher in Para-
graf 253b PBG fir Neubauten das massgebende Terrain auf Gesetzesstufe
geregelt werden. Angepasst werden soll in der jetzigen Regelung der als
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massgebendes Terrain geltende, natirlich gewachsene Gelédndeverlauf. Die-
ser ist ndmlich in dicht bebauten Gebieten durch die Bearbeitung des Gelan-
des oft nicht mehr sicher festzustellen, was zu Rechtsunsicherheiten im Bau-
bewilligungsverfahren fihrt. Mit der neuen Regelung soll die Riickkehr zu
friheren Begriffsdefinitionen — es wird der Begriff «gewachsener Boden»
wieder erwéahnt — geschaffen werden, was fur mehr Klarheit und Rechtssi-
cherheit infolge bewahrter Gerichtspraxis sorgt. Die KPB folgte diesem An-
trag, der in der Vernehmlassung der Regierung von zwei Dritteln der Teil-
nehmenden bevorzugt worden war, diskussionslos. Mit dieser Anderung
braucht es aber auch eine Streichung der entsprechenden Passage in den All-
gemeinen Bauvorschriften, welche im Rahmen der Vorlage 5890 beantragt
wird. Die KPB hat die beiden Vorlagen jeweils gemeinsam beraten.

Auch die vorgeschlagene Fristerstreckung zur Umsetzung der harmonisier-
ten Baubegriffe und Messweisen war in der KPB unumstritten. Es handelt
sich dabei um eine Anderung der Ubergangsbestimmung zur Anderung vom
14. September 2015, welche vorgesehen hatte, dass die Gemeinden ihre Bau-
und Zonenordnungen (BZO) bis spatestens acht Jahre nach Inkrafttreten des
Gesetzes andern missen. Neu wird die Umsetzungsfrist fur die Gemeinden
geéndert, welche nun langer Zeit haben, ihre BZO anzupassen.

Im Folgenden skizziere ich die drei Themenbereiche der VVorlage, welche in
der KPB Anlass zu Diskussionen gegeben haben. Wir beginnen mit dem
Thema der Durchstossung: Mit der neuen Regelung der Durchstossung bei
Paragraf 46a bezweckte der Regierungsrat, die Rechtssicherheit zu verbes-
sern, indem das PBG an die Fortschreibung des kantonalen Richtplans ange-
passt werden sollte. Bauzonen sind rechtlich gemass Paragraf 47 Absatz 1
PBG grundsatzlich innerhalb des im kantonalen Richtplan festgelegten Sied-
lungsgebietes auszuscheiden. Der Richtplan lasst bereits heute auch Durch-
stossungen von Landwirtschaftsgebiet mit Freihaltezonen, Erholungszonen
und einer Zone fur 6ffentliche Bauten und Anlagen zu. Fur eine Durchstos-
sung muissen zwei Hauptvoraussetzungen gegeben sein: Erstens muss ein
wesentliches 6ffentliches Interesse bestehen und die Durchstossung muss in
Erfullung einer 6ffentlichen Aufgabe erfolgen.

Die komplexe Systematik sei hier nochmals kurz zusammengefasst: Das
Siedlungsgebiet wird im kantonalen Richtplan festgelegt. Gemeinden dirfen
ihre Bauzonen, vereinfacht gesagt, nur innerhalb dieses Siedlungsgebietes
festlegen. Es kann nun 6rtlich vorkommen, dass sich bauliche Massnahmen
auch ausserhalb des Siedlungsgebietes aufdrangen. Mittels der Durchstos-
sung kann nun in einem vereinfachten Verfahren im Rahmen der kommuna-
len Nutzungsplanung ausnahmsweise eine Bauzone ausserhalb des Sied-
lungsgebietes ausgeschieden werden, allerdings nur, wenn die beiden er-
wéhnten Hauptvoraussetzungen, auf ein konkretes Projekt gemiinzt, gegeben
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sind und nur auf ein konkretes Projekt, nicht auf eine kleine Siedlung ange-
wendet.

In der KPB gab es mehrere Fragenkomplexe, die Diskussionen ausldsten,
einerseits zu den unterschiedlichen Zonen, welche im Zusammenhang mit
der Systematik des Richtplans und der Durchstossung relevant sind, oder zur
Frage, was denn Offentliche Aufgaben genau sind. Hierzu wurde ausgeftihrt,
dass es sich dabei um die Erstellung von offentlicher Infrastruktur handelt,
beispielsweise Schulen, Alterszentren, Asylzentren, Werkhofe und Klaran-
lagen. Auch die Frage der Standortgebundenheit gab Anlass zu Fragerunden.
So missen die Gemeinden bei einer Durchstossung nachweisen, dass sie in-
nerhalb ihres Siedlungsgebietes keinen geeigneten anderen Standort fiir den
geplanten offentlichen Bau haben. Und in diesem Zusammenhang wurde
auch die Frage einer moglichen Rochade erldutert, wonach Gemeinden mit-
tels Durchstossung einer 6ffentlichen Baute, die sie ausserhalb des Sied-
lungsgebietes planten, dazu nutzen kdnnten, um eben innerhalb des Sied-
lungsgebietes mehr Wohnraum zu schaffen. Gemass Auskunft der Baudirek-
tion ist dies wegen der Standortgebundenheit eben genau auszuschliessen.
Die politische Einschéatzung beziglich der Durchstossungsregelung gab in
der KPB viel zu reden, denn wie ausgefiihrt ist die Durchstossung bereits
heute im kantonalen Richtplan vorgesehen. Diskutiert wurde, ob dies eine
ausreichende rechtliche Grundlage darstellt oder nicht, da der Richtplan eben
ein strategisches Planungsinstrument, aber keine eigentliche gesetzliche
Grundlage ist. Abschliessend konnte diese Frage nicht beantwortet werden.
Auch der Zusammenhang mit den bundesrechtlichen Vorgaben aus der
RPG-2-Revision (Raumplanungsgesetz), welche zum Zeitpunkt der Beratun-
gen zwar beschlossen, aber noch nicht festgesetzt gewesen ist, wurde ange-
schnitten, wobei nach Beurteilung der Baudirektion noch nicht vollkommen
Klar ist, ob Bauen im Rahmen der Durchstossung nach Bundesrecht kiinftig
eine Bauzone darstellt oder nicht. Sie ist allerdings der Meinung, dass kein
unmittelbarer Zusammenhang besteht, da Durchstossungen ja bereits heute
maoglich sind.

Fur eine Mehrheit der KPB, bestehend aus SVP, SP und Griinen, waren die
Argumente des Regierungsrates nicht tiberzeugend genug, und sie sprach
sich gegen den Vorschlag des Regierungsrates und fir die Beibehaltung der
geltenden Regelung im Richtplan aus. Sie sah insbesondere den Trennungs-
grundsatz zwischen Baugebiet und Nicht-Baugebiet nach RPG 1 im Sinne
des Landwirtschafts- und Kulturlandschutzes und der fortschreitenden Zer-
siedlung geféhrdet. VVerschiedene Minderheiten, FDP, GLP und Mitte, spra-
chen sich hingegen fir eine gesetzliche Verankerung im PBG aus, wobei
sich die Antrége hinsichtlich der Anwendungsvoraussetzungen und der An-
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wendungsbereiche der Durchstossung unterscheiden. Fur sie waren die Pri-
mate der Rechtssicherheit und des Gestaltungsspielraums der Gemeinden so-
wie der Angleichung von Richtplan und PBG ausschlaggebend. Auf die
Minderheitsantrage wird bei der Behandlung der entsprechenden Paragrafen
eingehend einzugehen sein.

Zu den funf Themenbereichen, welche mit der Justierungsvorlage angepackt
werden, gehort — und das ist jetzt ein neues Thema — auch die Frage der
sogenannten Zwischennutzungen in Paragraf 221. Die Erleichterung der be-
fristeten Zwischennutzung erfolgt in Umsetzung einer vom Kantonsrat tiber-
wiesenen Motion aus dem Jahre 2018 (KR-Nr. 354/2018). Die Erleichterung
befristeter Zwischennutzungen stiess in der Kommission mehrheitlich auf
Zustimmung. Wahrend der Kommissionsberatungen legte die Regierung
dar, dass Zwischennutzungen einen temporaren Charakter haben und einen
Beitrag zum haushalterischen Umgang mit der Ressource Boden leisten kon-
nen. Bislang sind Zwischennutzungen im PBG nicht ausdriicklich verankert.
Dem Anliegen konnte die KPB-Mehrheit folgen. Verschiedene Minderheits-
antrage zielen jedoch auf eine Verscharfung der Anwendungsvoraussetzun-
gen ab. Eine Minderheit hat grundsatzliche Vorbehalte zu nicht zonenkon-
formen Zwischennutzungen und méchte auf die Regelung daher ganz ver-
zichten.

Ein weiterer Schwerpunkt warin der Diskussion um die vorgeschlagenen
Anderungen bei Paragraf 263 PBG festzustellen, wobei vor allem Absatz 1
bezlglich des ober- und unterirdischen Abstandes zwischen Gebduden und
der Landwirtschaftszone Anlass zu Fragen und Diskussionen gab. (Der Rats-
prasident unterbricht die Votantin.)

Ratsprasident Beat Habegger: Frau Kommissionsprasidentin, versuchen Sie
zum Abschluss zu kommen, bitte.

Barbara Franzen fahrt fort: Gut, ich werde das dann bei diesem Paragrafen
noch ausfiihren.

Ich komme zu einer kurzen Einschatzung: Die Vorlage «Justierungen» des
PBG hat in der KPB fur eine umfassende Auslegeordnung gesorgt. Dabei
ging es immer wieder um die Frage und die unterschiedlichen VVorstellungen,
wie mit dem Ressource Boden umzugehen sei. Im Vordergrund standen
Ubergeordnete Fragen, wie die Trennschérfe zwischen Siedlungs- und Land-
wirtschafts- und Kulturland im Sinne der Trennung von Bau- und Nicht-
Bauzone. Eng damit verkniipft sind Fragen des Gestaltungsspielraums von
Gemeinden, aber auch Eigentimern und das zwischenzeitlich zu ermdg-
lichende oder eben einzuschrankende Nutzen von brachliegenden Arealen
auch ausserhalb der zulassigen Nutzweise.
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Namens der KPB beantrage ich Ihnen Eintreten auf die VVorlage und Verab-
schiedung im Sinne der Kommissionsmehrheit.

Barbara Griiter (SVP, Rorbas): Die Teilrevision PBG-Justierungen beinhal-
tet einige Anpassungen, welche die Rechtssicherheit im Bereich Bauen star-
ken sollen, wir haben es eingangs gehort. Die SVP/EDU-Fraktion ist nicht
mit allem glicklich und wirklich einverstanden beziehungsweise wir sind
nicht der Meinung, dass es sich nur um justierende oder sinnvolle Anpassun-
gen handelt. Mit der Durchstossung beispielsweise weichen wir vom Sied-
lungsgebiet ab, mit den Justierungen fixieren wir Abstande in absoluten Zah-
len, die wiederum das Siedlungsgebiet einschranken. Ob wir mit den Zwi-
schennutzungen tatsachlich Erleichterungen schaffen, wagen wir auch zu be-
zweifeln, et cetera. Wir werden uns innerhalb der Debatte zu den einzelnen
Themenbereichen dussern und haben bereits Antrége platziert. Vielen Dank.

Theres Agosti Monn (SP, Turbenthal): Entgegen der Vorschau auf die heu-
tige Kantonsratssitzung ist dieses Geschaft gar nicht unumstritten, Sie haben
es von der Kommissionsprésidentin und meiner VVorrednerin gehort. «Justie-
rungen PBG» tont nach Beseitigung von Abweichungen von einer Norm.
Wir sind aber hier in der Politik. Das «Richtig» und das Abweichende sind
umstritten. Justieren tont zudem nach Am-Schraubchen-Drehen und nach
Kleinigkeit. Kleinigkeiten oder Peanuts sind es aber nicht, die in dieser Teil-
revision des Bau- und Planungsgesetzes angepasst werden sollen. Es wurden
wesentliche Anderungen eingepackt. Weder die Durchstossung des Sied-
lungsgebiets noch Abstandsregelungen am Siedlungsrand noch Zwischen-
nutzungen sind Justierungen im Sinne von Leicht-am-Schraubchen-Drehen,
sie weichen die Raumplanung auf. Zu den umstrittenen, von der Kommissi-
onsprasidentin vorgestellten Themenbereichen werden wir uns in der Detail-
beratung aussern.

Insbesondere die Durchstossung von Nicht-Siedlungsgebiet, die Abstands-
regelung zum Siedlungsgebiet und die Erleichterung der befristeten Zwi-
schennutzung sind Liberalisierungen, die soziale und 6kologische Schutzin-
teressen tangieren. Keiner der sehr verschiedenen Themenbereiche kann als
Peanut bezeichnet werden. Fir die SP ist die Erleichterung von befristeten
Zwischennutzungen, insbesondere die Wohnnutzung in Nicht-Wohnzonen,
nur unter Einhaltung von Wohnhygiene- und Umweltvorschriften tolerier-
bar. Sollte eine Zwischennutzung ohne zeitliche Begrenzung im Rat eine
Mehrheit finden, erwagt die SP eine Ablehnung der gesamten Vorlage,
ebenso, wenn fir uns wesentliche Antrage nicht durchkommen. Wir treten
ein.
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Simon VIk (FDP, Uster): Die vorliegende Sammelvorlage beinhaltet unter
anderem die Umsetzung der Motion Erleichterung von befristeten Zwischen-
nutzungen aus dem Jahr 2018, bei welcher meine FDP-Kollegin Sonja
Rueff-Frenkel als Erstunterzeichnerin fungierte. Es ist erfreulich, dass heute
voraussichtlich eine Mehrheit im Rat fir die Einfuhrung einer neuen Rege-
lung stimmen wird, welche befristete abweichende Nutzungen fur brachlie-
gende Areale und leerstehende Gebdude einfacher ermdglichen wird.
Dadurch wird die Innenentwicklung von Gemeinden und Stadten gefordert
und es werden unkompliziert Standortaufwertungen ermdéglicht, ganz ohne
Landverschleiss.

Ebenfalls als positiv bewertet die FDP bei den vorliegenden PBG-
Justierungen die Klarung des massgebenden Terrains, welche aus unserer
Sicht eine Vereinfachung gegentiber dem Ist-Zustand darstellt und zu mehr
Rechtssicherheit fihrt.

Als verpasste Chance nimmt die FDP hingegen wahr, dass heute aller Wahr-
scheinlichkeit nach eine unheilige Allianz aus Links, Grin und SVP dafir
sorgen wird, dass das bereits heute im Richtplan vorgesehene Instrument der
Durchstossung nicht in das PBG (bernommen wird. Statt zusatzliche
Rechtssicherheit zu schaffen, bleibt so alles beim Alten, dies gegen den aus-
dricklichen Willen einer Mehrheit der Gemeinden, welche sich in der Ver-
nehmlassung entsprechend gedussert haben. Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass ausgerechnet oder insbesondere Linksgriin heute damit ein Zei-
chen setzt gegen die Ermoglichung dringend benétigter offentlicher Infra-
struktur, wie zum Beispiel Schulhduser und Alterswohnraum, aber auch
Kléaranlagen und vieles mehr.

Sehr kritisch beurteilt die FDP auch die von der Baudirektion vorgeschla-
gene Abstandsregelung zwischen der Bau- und der Landwirtschaftszone,
welche aus unserer Sicht deutlich Gber das Ziel hinausschiesst und durch
welche viele Grundstlicke wesentlich in ihrer Innenentwicklung einge-
schrénkt werden; dies insbesondere auch durch das «Ziri-Finish» des neuen
Paragrafen, welches dafiir sorgt, dass selbst noch Gartenh&uschen reguliert
werden sowie das Naherbaurecht verunmdglicht wird.

Zusammengefasst: Aus Sicht der FDP beinhalten die PBG-Justierungen
zweli gesetzliche Verbesserungen in Form der erleichterten Zwischennutzun-
gen und der Definition des massgebenden Terrains sowie eine Verschlech-
terung aufgrund der neuen Abstandsregelung. Bei der Durchstossung bleibt
alles, wie es ist, aufgrund der vorhin erwahnten unheiligen Allianz. In der
Gesamtabwagung Uberwiegen aus Sicht der FDP die Vorteile der Vorlage,
dies auch in Anbetracht der Hoffnung, dass die von der Baudirektion bean-
tragten Abstandsregelungen zwischen der Bau- und der Landwirtschaftszone
heute im Rat noch etwas entscharft oder gar verhindert werden.
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Die FDP tritt auf die VVorlage ein und freut sich auf eine angeregte Debatte.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Ob das Wort «Justierungen» fur
diese Gesetzesanderung das richtige ist, das weiss ich nicht. Offensichtlich
sind zumindest zwei Vorredner vor mir der Ansicht, dass es falsch ist. Was
aber ganz sicher ist: Diese Vorlage ist ein Sammelsurium an Anliegen, die
in einer PBG-Revision gedndert werden sollen. Und vermutlich ist genau das
der Weg, den der Regierungsrat anstrebt, anstatt einer Gesamtrevision des
PBG, die vermutlich eben schon auch einmal notig wére.

Nun, die KPB hat jetzt in dieser Vorlage bestétigt, dass sie das kann, sie kann
das beraten. Es hat viel Zeit gebraucht, aber sie kann es. Ob am Schluss dann
das Ergebnis so ein kluges ist, das wird die Debatte jetzt zeigen. Auf jeden
Fall sind wir bei den Anpassungen beim massgebenden Terrain und bei der
Fristverlangerung fir diese Vorlage. Zu den drei umstrittenen Themen werde
ich mich in der Detailberatung aussern. Wir sind fur Eintreten.

Thomas Schweizer (Griine, Hedingen): Es gibt vier inhaltliche Aspekte, wel-
che im Rahmen dieser Revision justiert werden. Wir haben in der Griinen
Fraktion Ablehnung zu zweien und Zustimmung zu zweien beschlossen. Zu-
stimmung haben wir zum massgeblichen Terrain beschlossen, welches neu
gefasst beziehungsweise wieder zurlickbuchstabiert wird, damit es wie fri-
her ist, und Zustimmung zur Abstandsregelung von der Bau- zur Landwirt-
schaftszone. Hier unterstiitzen wir den Antrag des Regierungsrates.
Ablehnung haben wir zur Durchstossung des Landwirtschaftsgebietes be-
schlossen und zur Zwischennutzung. Die vier Aspekte haben wenig mitei-
nander zu tun, eine weitere synoptische Wirdigung ist schwierig, ich werde
im Einzelnen zu den Paragrafen sprechen.

Auch von unserer Seite: Wenn aber wesentliche Aspekte unserer Antrage
keine Mehrheit finden, lehnen wir die Vorlage als Gesamtes ab.

Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch): Die Vorlage zur Teilrevision des Pla-
nungs- und Baugesetzes, PBG, Justierungen, enthalt punktuelle Anpassun-
gen zur Erhohung der Rechtssicherheit und zur Entlastung von Verfahren.
Die einzelnen Themen werden von der Mitte wie folgt beurteilt:

Beim Bauen ausserhalb des Siedlungsgebietes, also die sogenannte Durch-
stossung, soll bei einem bestehenden 6ffentlichen Interesse, also 6ffentlichen
Aufgaben mit besonderer Nutzung, fur 6ffentliche Bauten festgesetzt wer-
den, sodass auch Gemeinden einen Offentlichen Gestaltungsplan festlegen
konnen. Die Vernehmlassungen sprachen eine klare Sprache: Das ist wichtig
fur Bauten, Schulen, Werkhofe, Altersheime et cetera, wir finden das sinn-
voll.
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Dem Vorschlag des Regierungsrates zur Festlegung eines gesetzlichen Ab-
standes von der Bauzone zur Landwirtschaftszone stehen wir dagegen eher
Kritisch gegendiber. Er schrankt die Baufreiheit tiberméssig ein und wiirde zu
einer erheblichen Einschrankung der Nutzung angrenzender Parzellen fiih-
ren, zum Beispiel wirde das Naherbaurecht verunmdglicht. Also im Sinn
von «weniger ist mehr» werden wir in die Abstimmung gehen.

Beim Thema «Zwischennutzungen» befiirwortet die Mitte Zwischennutzun-
gen als sinnvolle Uberbriickung, insbesondere zur Belegung von Brachfla-
chen. Allerdings sollen diese zeitlich klar begrenzt bleiben. Die Gemeinde-
autonomie soll respektiert bleiben, weshalb keine starren kantonalen VVorga-
ben gewunscht sind.

Bei der Klarung des massgebenden Terrains sind wir uns ja unisono einig,
diese technischen Anpassungen unterstiitzen wir auch ganz Kklar. Der beste-
hende Verlauf des Bodens soll massgebend sein, hier gibt es also eine Riick-
kehr, wie es friher war. Die Formulierung erhéht hier die Rechtssicherheit
und verringert den administrativen Aufwand, also ein klarer Vorteil aus un-
serer Sicht.

Ebenso begrissen wir die Fristerstreckung fur die Anpassung der Bau- und
Zonenordnung; das ist insbesondere fiir kleine Gemeinden ein wichtiges An-
liegen.

Zum Schluss kénnen wir sagen, dass die Vorlage im Grundsatz sinnvolle
Vereinfachungen und Prazisierungen enthélt. Wo jedoch neue Regulierung
oder Ubersteuerung der kommunalen Kompetenzen drohen, wie bei der
Durchstossung oder bei den Abstanden, lehnen wir zusétzliche gesetzliche
Vorgaben ab. Im Zentrum stehen die Wahrung der Eigentumsfreiheit, die
Rechtssicherheit und die Verhéltnismassigkeit gesetzlicher VVorgaben. Die
Mitte tritt ein. Danke fiir die Kenntnisnahme.

Michael Banninger (EVP, Winterthur): Die EVP unterstiitzt das Eintreten
auf die Vorlage. Die Justierungen im Planungs- und Baugesetz schaffen
Klarheit, Rechtssicherheit und entlasten Gemeinden wie auch Private. Wir
wollen, dass unsere Siedlungsentwicklung geordnet, nachhaltig und gemein-
wohlorientiert verlauft, genau dazu trégt diese Vorlage bei. Mit der gesetzli-
chen Verankerung der Durchstossung konnen offentliche Aufgaben wie
Schulen oder Infrastrukturanlagen rechtssicher auch ausserhalb des Sied-
lungsgebiets realisiert werden, wenn es keine Alternativen gibt. Mit der kla-
ren Abstandsregelung zwischen Bau- und Landwirtschaftszone schiitzen wir
Kulturland und das Ortsbild gleichermassen. Und mit den Zwischennutzun-
gen schaffen wir Raum fur kreative, soziale, innovative Projekte und auch
Wohnungen, wo bis anhin keine moglich waren. Das kann Quartiere starken
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und fordert den sorgsamen Umgang mit Boden, einem begrenzenden Gut.
Die Vorlage prazisiert, ohne neue Hirden aufzubauen. Wir treten ein.

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Wie wir bereits vielfach gehort haben, sind
die Begriffe «Justierungen» und «punktuelle Anderungen» bei dieser Vor-
lage irrefiinrend. Insbesondere, wenn man die Inhalte wie auch die Minder-
heitsantrage anschaut, sind diese Anderungen alles andere als klein und dem-
entsprechend auch umstritten. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich,
wenn wir sehen, was der Regierungsrat hier zusammengefihrt hat. So sollen
ausserhalb des Siedlungsgebiets Einzonungen erlaubt werden, diese soge-
nannte Durchstossung, wie sie vorher genannt wurde, ist etwas, das man
auch bei einem deklarierten, wesentlichen 6ffentlichen Interesse sehr kritisch
anschauen muss. Denn solche Definitionen sind natdrlich auch dehnbar, und
so kdnnen natdrlich auch die Bestrebungen, beispielsweise der Kulturlandi-
nitiative, durchaus angekratzt werden. Hier miissen wir darauf schauen, dass
wir dadurch kein Prajudiz schaffen, wir waren daher auch sehr fiir den Min-
derheitsantrag, der hier einen Gestaltungsplan festlegt, auf jeden Fall festle-
gen will, auch allein um die Qualitat solch eines Eingriffs sicherzustellen.
Auch beim zweiten grossen Thema, den Zwischennutzungen, war es fur die
AL aus der Aussensicht, da wir nicht in der Kommission sind, nichts als lo-
gisch, dass dies fir Diskussionen sorgt. Hier ist es fiir uns vor allem auch
wichtig, dass Zwischennutzungen wirklich Zwischennutzungen bleiben und
dass das Gesetz nicht zu Providurien fuhrt. Wir beftirchten, dass die nun vor-
geschlagene gesetzliche Regulierung zu einer weiteren Kommerzialisierung
und Verteuerung von Zwischennutzungen fiihrt, eine Entwicklung, die wir
ausdrucklich ablehnen. Denn bereits heute I&sst sich feststellen, dass die
Zwischennutzungen immer teurer und die Immobilienpreise und der Immo-
bilienmarkt angeheizt werden und kreative Rdume, die vielseits in Zwischen-
nutzungen entstehen, weiter eingeengt werden. Beim dritten Thema, den
Bauzonengrenzen, werden wir den Antrdgen des Regierungsrates bezie-
hungsweise den entsprechenden Minderheitsantrdgen folgen.

Die Alternative Liste, Alternative Linke wird auf die VVorlage eintreten, und
wir werden unsere schlussendliche Zustimmung von den Minderheitsantra-
gen abhé&ngig machen.

Regierungsprasident Martin Neukom: Ich nehme zur Kenntnis, dass das
Wort «Justierungen» bei Ihnen nicht nur auf Wohlwollen stésst. Wir kdnnen
ja die Vorlage «Verschiedenste Anpassungen im Planungs- und Baugesetz»
nennen, dann sind wir uns einig, Gber was wir heute diskutieren. Es ist ndm-
lich tatsachlich ein Paket aus verschiedenen Anpassungen, die nicht direkt
etwas miteinander zu tun haben, die wir einfach in ein Paket gefasst haben,
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um die Beratung zu erleichtern. Zu einigen Punkten werde ich nochmals se-
parat sprechen, ich spreche jetzt nur noch zur Klarung des massgebenden
Terrains, weil es hier keine Minderheitsantrége gibt:

Beim Bauen ist sehr relevant, wie der Boden verlauft. Wie er physikalisch
verlauft, ist einfach, das kann man messen. Die relevante Frage ist: Wie ver-
lauft der Boden rechtlich? Denn es kdnnte ja sein, dass jemand den Boden
vorher oder nachher noch entsprechend verandert hat. Das heisst, fur die
Messung, was die Gebaudehdhe und was die Fassadenhohe ist, ist natirlich
relevant, wo genau der Boden ist. Das tont nach einem sehr trivialen Prob-
lem, das tont nach einer trivialen Frage, kann aber wahnsinnig kompliziert
werden, wenn ndmlich dieser Boden in der Vergangenheit eben, wie gesagt,
verdndert wurde. Deshalb gibt es den Begriff «massgebendes Terrain», s ist
quasi der Verlauf des Bodens, wie er aus einer juristischen Sicht fir das
Bauen relevant ist. Der Begriff stammt aus dem IVHB, also aus der Inter-
kantonalen Vereinbarung tber die Harmonisierung der Baubegriffe. Diese
stellt auf den sogenannten naturlich gewachsenen Boden ab. Und jetzt hat
diese Neuerung einfach gezeigt, dass in der Praxis diese neue Definition zu
Rechtsunsicherheiten und zu Unklarheiten fuhrt. Und das ist immer schlecht,
denn dann hat auch ein Rekurs mehr Mdglichkeiten, mehr Chancen, wenn
man das angreifen kann, dass da irgendetwas falsch liegt. Ich habe mich des-
halb entschieden, der Regierung und dem Kantonsrat zu beantragen, beim
IVHB zur alten Definition zurtickzukehren. Da der Kanton dem Konkordat
nicht beigetreten ist, ist das fur uns auch einfach méglich. Zu diesem Thema
gab es keine Minderheitsantrage, es war mir aber wichtig, trotzdem einige
Punkte dazu zu erwdhnen. Zu den anderen Punkten werde ich noch separat
sprechen.

Im Namen des Regierungsrates bitte ich Sie, auf diese VVorlage einzutreten.

Eintreten
ist beschlossen, nachdem kein anderer Antrag gestellt worden ist.

Detailberatung

Titel und Ingress

Keine Wortmeldung, so genehmigt.

I. Das Planungs- und Baugesetz vom 7. September 1975 wird wie folgt ge-

dndert:
S 46a
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Ratsprdsident Beat Habegger: Die Kommissionsmehrheit beantragt, Para-
graf 46a zu streichen. Es liegen dazu zwei Minderheitsantrage vor. Wir be-
reinigen nun zuerst Paragraf 46a absatzweise und stellen den bereinigten Pa-
ragrafen dann dem Antrag der Kommissionsmehrheit auf Streichung gegen-
iiber.

§ 46a Abs. 1

Minderheitsantrag 1 von Thomas Wirth, Barbara Franzen, Stefanie Hu-
ber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Janine Vannaz, Simon Vik,
Stephan Weber:

Abs. 1 gemdss Antrag des Regierungsrates.

Minderheitsantrag 2 von Simon VIk, Barbara Franzen, Janine Vannaz,
Stephan Weber:

§46a. ! Besteht ein wesentliches dffentliches Interesse, konnen fiir die Erfiil-
lung offentlicher Aufgaben und fiir andere besondere Nutzungen ausserhalb
des Siedlungsgebiets Zonen fiir offentliche Bauten, Erholungszonen und Ge-
staltungspldne im Sinne von § 84 festgesetzt werden.

Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Prasidentin der KPB: Wie ge-
sagt, bei Paragraf 46a liegen neben dem Kommissionsmehrheitsantrag auf
Streichung des Paragrafen gleich mehrere Minderheitsantrége vor.

Aus Sicht der Kommissionsmehrheit aus SVP, SP und Griinen besteht die
Gefahr, dass die Durchstossung haufiger angewendet wird, wenn im PBG
eine rechtliche Grundlage geschaffen wird. Sie erachtet die bereits beste-
hende Regelung im kantonalen Richtplan als ausreichend und lehnt daher
den Antrag des Regierungsrates ab. Argumentativ stand der Trennungs-
grundsatz zwischen Bau- und Nicht-Baugebiet im Vordergrund und damit
der Schutz von Landwirtschafts- und Kulturland. Es solle kein Anspruch der
Gemeinden auf eine Durchstossung zementiert werden.

Neben der Kommissionsmehrheit gibt es drei Minderheitsantrdge unter-
schiedlichen Hintergrunds. Grundsatzlich mochten diese Minderheiten die
Durchstossung ermoglichen. Sie sehen in der gesetzlichen Verankerung
mehr Rechtssicherheit und Gestaltungsspielraum fir die Gemeinden. Auch
sei nur so eine Ubereinstimmung zwischen Richtplan und PBG zu schaffen.
Eine Minderheit, bestehend aus SP, GLP und Grinen, befiirchtet aber eine
zu extensive Anwendung der Durchstossung und schlégt vor, dem mit der
Einflihrung einer Gestaltungsplanpflicht in Absatz 2 von Paragraf 46a zu be-
gegnen. Es soll damit verhindert werden, dass ein Durchstossungsgebiet fir
einen anderen als den ursprtinglichen Zweck verwendet wird.
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Eine andere Minderheit als FDP, GLP und Mitte unterstiitzt grundséatzlich
den Antrag des Regierungsrates.

Und nochmals eine Minderheit aus FDP und Mitte halt den Vorschlag des
Regierungsrates im Vergleich zur heutigen Regelung im kantonalen Richt-
plan gar fir zu restriktiv und mochte Durchstossungen nicht nur zur Erfil-
lung Offentlicher Aufgaben, sondern weiterhin auch flr andere besondere
Nutzungen ermoglichen. Sie argumentiert mit der dafur vorgesehenen Ein-
schrankung bei der Erfullung 6ffentlicher Aufgaben im PBG, was in ihren
Augen eine Verschlechterung gegentber der Richtplanregelung darstelle.
Namens der KPB-Mehrheit beantrage ich lhnen Zustimmung zum Mehr-
heitsantrag.

Simon VIk (FDP, Uster): Ich spreche nur einmal zur Durchstossung und
nehme alles zusammen:

Die Durchstossung von Landwirtschaftszonen unterliegt sehr hohen Anfor-
derungen und einer umfassenden Interessensabwégung. Sie ist nur dann ge-
nehmigungsféhig, wenn ein wesentliches 6ffentliches Interesse besteht und
ein Nachweis erbracht werden kann, dass keine Alternative im Siedlungsge-
biet vorhanden ist. Durchstossungen kommen ausschliesslich flr wichtige
offentliche Infrastruktur, wie Schulhduser, Kindergarten, Altersheime und
Kléaranlagen, zum Tragen. So wurde beispielsweise das Provisorium der ak-
tuell heiss diskutierten Kantonsschule Uetikon am See nur dank dem Instru-
ment der Durchstossung moglich. Hatten Kanton und Gemeinden das Mittel
der Durchstossung nicht, dann hatte der Bezirk Meilen also voraussichtlich
20 Jahre langer auf eine Kanti warten missen. Aus Grunden wie diesen hat
sich eine klare Mehrheit der Gemeinden fir die Aufnahme der Durchstos-
sung ins PBG ausgesprochen und unterstutzt diese.

Leider ist in letzter Zeit jedoch festzustellen, dass insbesondere Linksgrin
vermehrt Durchstossungen fur wichtige Infrastrukturprojekte zu verhindern
versucht, so in-meinem Bezirk, wo ein Pflegeheim mit einer Durchstossung
erweitert werden soll und auch ein Schulhaus in meiner Nahe, welches aus
allen Nahten platzt. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich Links-
grin im Kanton Zirich je langer, je mehr zum Verhinderer von dringend
bendtigtem Schul- und Alterswohnraum emporschwingt.

Eine unheilige Allianz stimmt heute gegen die Uberfilhrung ins PBG und
verhindert so mehr Rechtssicherheit bei Durchstossungen. Dies, obwohl der
neue Paragraf 46a der Baudirektion gegentber der jetzigen Formulierung im
Richtplan strenger ist. So streicht der Antrag der Regierung die bisherige
Moglichkeit zur Durchstossung fiir sogenannt andere spezielle Nutzungen
von 6ffentlichem Interesse, wie beispielsweise Familiengérten. Auch baut er
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einen Bezug zu Paragraf 84 Absatz 2 und schiebt so faktisch Verantwortung
von den Gemeinden weg und zum Kanton hin.

Deshalb hat die FDP den Minderheitsantrag 2 eingereicht. Dieser Gbernimmt
die bisherige Regelung, wie sie im kantonalen Richtplan festgelegt ist. Unser
Antrag beinhaltet also keine Liberalisierung, sondern lediglich die Beibehal-
tung des bisherigen Rechts, auch wenn Sie vielleicht spater anderes héren.
Sollte unser Antrag als Erstes rausfliegen, unterstiitzen wir den Antrag der
Regierung. Dies, weil der Regierungsantrag trotz gewissen Verscharfungen
gegentiber der bisherigen Regelung dafiir sorgt, dass sich die Rechtssicher-
heit erhoht, also dass die Durchstossung neu im Gesetz stiinde und nicht
mehr bloss im Richtplan.

Liebe unheilige Allianz, vor allem SP und Griine, ich hoffe, ihr seid euch
bewusst, dass ihr durch euer Abstimmungsverhalten heute gegen den Willen
der meisten Gemeinden die Erweiterung von offentlicher Infrastruktur, wie
Klaranlagen, verhindert und auch dringend bendétigten Schulraum sowie Al-
terswohnungen erschwert. Besten Dank fiir Ihre Aufmerksamkeit.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Wenn wir den aktuellen Stand sehen,
der sich im Richtplan abbildet, dann kdnnen wir feststellen, dass mit der Ab-
stimmung Uber das RPG 1 von der Bevolkerung der Wunsch geéussert
wurde, dass die Siedlungsentwicklung gebremst wird, der Verbrauch von
Land fur Siedlungen reduziert und eben nicht mehr langer jede Sekunde ein
Quadratmeter Kulturland Giberbaut wird. Der Kanton Zirich hat dies mit dem
Richtplan 2014 umgesetzt und entsprechend eben die Vorschriften ver-
scharft. Es ist jetzt klar, dass Bauzonen flr einen Bedarf von 15 Jahren aus-
gewiesen werden, und im Richtplan ist das Siedlungsgebiet abgebildet, das
etwa den Bedarf fur 25 Jahre abbilden soll. Und die Gemeinden sind ange-
halten oder es ist nur zuléssig, Einzonungen zu machen, wenn sie mehr Land
brauchen fur die Bevolkerung, fur ihre Bedirfnisse vor Ort, wenn dies im
Siedlungsgebiet passiert.

Nun, Plane sind manchmal schwierig genau umzusetzen und es ist schwierig,
25 Jahre im Voraus zu sagen, was passiert. Und so kann es eben sein, dass
es Gemeinden gibt, die Bedarf fiir zusatzliche Infrastrukturen haben, weil sie
ein neues Schulhaus brauchen, weil sie ein neues Pflegeheim brauchen, weil
die ARA (Abwasserreinigungsanlage) mit einer Nachbargemeinde zusam-
mengelegt wird und mehr Platz braucht. Es gibt also durchaus Griinde, wes-
halb es genau nach diesem Plan nicht funktioniert. Und der Plan sieht hier,
Im Richtplantext verankert, eine Ausnahmebestimmung vor, wie man aus-
serhalb des bezeichneten Siedlungsgebiets zusatzlich Land gewinnen kann
fiir solche 6ffentliche Anliegen und 6ffentliche Interessen, wenn es notwen-
dig ist. Das ist die sogenannte Durchstossung. Was aber bislang fehlt, ist die
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gesetzliche Grundlage. Es ist deshalb einfach, diese VVorhaben dann auch ge-
richtlich zu stoppen. Wenn es also einem Einzelnen nicht passt, was be-
schlossen wurde, dann kann er das gerichtlich stoppen; und dies, obwohl
diese Ausnahmen vom Kanton genehmigt werden missen und sie nicht
leichtfertig vergeben werden.

Die Anderung, die wir hier anstreben, ist eine Klarung der Situation. Es ist
eine Klarung dahingehend, dass wir den Entscheidungsspielraum, den die
Politik hat, definieren. Es wird dann nicht mehr irgendwie in einer zweiten
oder dritten Runde von einem Gericht gesagt, was zuldssig ist, sondern die
Politik bekommt einen klaren Rahmen, und in diesem klaren Rahmen be-
kommt sie Rechtssicherheit, wie wir das machen kénnen. Und dass es ein-
gehalten wird, muss selbstverstandlich immer noch vom Kanton uberpriift
werden. Daher ist die GLP der Ansicht: Ja, wir brauchen diese Durchstos-
sung und wir brauchen diese Durchstossung im PBG und nicht nur einfach
den Status quo, den ungeniigenden Status quo im Richtplan.

Was wir jetzt hier haben, sind aber drei Positionen. Wir haben einerseits die
Position derjenigen, mdchte ich jetzt einfach mal sagen, die sich vielleicht
als Kulturlandschtzer sehen und die hier sagen, «das geht nicht, da mussen
wir unser Kulturland schiitzen, es ist zu viel verloren». Und da stimme ich
diesen Voten zu, es ist zu viel Kulturland verloren gegangen. Aber trotzdem
kdnnen wir nicht einfach sagen, es gehe alles nicht, sondern es braucht eben
auch in diesen Fallen eine Interessensabwégung. Es ist ja nicht so, dass sie
diese nicht machen, denn Ausnahmen fur ihre VVorhaben oder fiir ihre Anlie-
gen sehen sie immer vor. Wenn wir beispielsweise die Statistik anschauen,
wie viel Kulturland-in den letzten Jahren verloren gegangen ist, dann stellen
wir fest, dass die Hauptverursacherin die Landwirtschaft ist, indem sie im-
mer grossere Bauten erstellt, immer mehr Flachen versiegelt. Es macht nach
einer Analyse im Kanton Aargau — und wird im Kanton Zirich nicht anders
sein — etwa 60 Prozent aus, verglichen mit beispielsweise den 10 Prozent,
die flr Hochwasserschutz, Naturschutz oder Radwege gebraucht werden. Es
wird also Kulturland verbraucht, und da sollten wir hier eine gute Regelung
machen.

Die andere Position, die mein Vorredner Simon VIk gebracht hat, will das
Ganze noch weiter 6ffnen, méchte die Bestimmungen, «besondere Nutzun-
gen» —wobei sehr unklar ist, was das genau ist —auch noch ins Gesetz schrei-
ben, also statt den Rahmen klar zu definieren und Rechtssicherheit zu schaf-
fen, mit unklaren Begriffen irgendwie das Ganze fir Fantasien auch noch
weiter 6ffnen. Am Schluss — das kann man vielleicht einfach sagen — soll
dann einfach die Person vor Ort bestimmen, was zul&ssig ist oder nicht. Das
geht uns zu weit. Und deshalb stehe ich hier und vertrete den Kompromiss
zwischen diesen Vorlagen: Einerseits, indem wir zur Bestimmung, wie sie
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in Absatz 1 vom Regierungsrat vorgeschlagen ist, sagen, «ja, das schafft
Rechtssicherheit, das schafft einen Spielraum fiir die Gemeinden, der ist not-
wendig, den mochten wir», und mit Absatz 2, indem wir dann sagen, «ja gut,
es sind Zonen fir 6ffentliche Bauten, die damit eben zul&ssig sind, die haben
auch eine Vielzahl von verschiedenen Nutzungen, die mdglich sind», und
wir mochten nicht, dass man eine Ausnahme fir Schulhduser macht und
diese dann spater zu Altersheimen umnutzt. In diesem Sinne bitte Sie, tragen
Sie den Kompromiss mit uns mit.

Domenik Ledergerber (SVP, Herrliberg): Sie haben es von meinen Vorred-
nern gehort, wir sprechen hier tber unser Kulturland, tber Land, wo wir Le-
bensmittel produzieren, 6kologische Leistungen erbringen, aber eben auch
unsere Naherholungsgebiete, und deshalb sind diese Nicht-Bauzonen meis-
tens in der Landwirtschaftszone und mit dieser Landwirtschaftszone auch
geschutzt. Und dieser Schutz ist wichtig, denn die Natur ist unter Druck. In
den letzten 24 Jahren hat die landwirtschaftliche Nutzflache pro Kopf in un-
serem Land um 23 Prozent abgenommen. Damit ist unsere Erndhrungssi-
cherheit in Gefahr und damit unsere Unabhangigkeit. Und die Ursache dafir,
die kennen Sie, das ist die masslose, unbegrenzte Zuwanderung in unser
Land. Sie haben es fiir Schulhduser von unserer Kommissionsprasidentin ge-
hort: Im Rahmen von kommunalen Richtplanverfahren kénnen diese wert-
vollen Flachen fur Projekte im Offentlichen Interesse durchstossen werden,
zum Beispiel fir eine Schule. Das ist im kantonalen Richtplan so festgehal-
ten und wir haben es von Thomas Wirth gehért, wir haben es von Simon V1k
gehort, das hat auch immer so funktioniert und es hat gut funktioniert. Aber
diese Durchstossung soll nur in Ausnahmenféallen méglich sein. Und die
SVP ist der Meinung, dass es auch kein Recht darauf geben soll, seitens Ge-
meinden eine Durchstossung zu machen. Deshalb lehnen wir Minderheits-
antrag 1 und Minderheitsantrag 2 ab und sind mit der Kommissionsmehrheit
fur Streichung des Vorschlags der Regierung.

Ich habe noch eine Frage an Simon VIk und Mitunterzeichnende zu Ihrem
Antrag: Was sind denn «andere besondere Nutzungen»? Sind das Industrie-
gebiete? Es kann auch ein 6ffentliches Interesse fiir ein Industriegebiet ge-
ben. Ist es ein Surf-Park? Und soll daftr unser wertvolles Kulturland geop-
fert werden? Ich will das nicht. Ich will, dass unsere kommenden Generati-
onen, unsere Kinder und Enkelkinder auch noch unsere wunderbaren Natur-
landschaften geniessen konnen. Danke.

Theres Agosti Monn (SP, Turbenthal): Ich spreche zum ganzen Artikel 46a,
zur Abweichung vom Siedlungsgebiet: Der Druck auf das Siedlungsgebiet
Ist gross, umso wichtiger ist es, dieses clever zu verdichten. Ein Ausweichen
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auf Nicht-Siedlungsgebiet hat gravierende Folgen fir die Landschaft und die
Landwirtschaft. Die Verankerung der Durchstossung in der vorgeschlagenen
Form beinhaltet das Risiko der Aufweichung des Trennungsgrundsatzes.
Die SP ist flr die Streichung von Artikel 46a. Warum? Bereits heute erlaubt
die Richtplanung Durchstossungen des Landwirtschaftsgebietes. Eine zu-
sétzliche Regelung im PBG ist daher unnotig und erhéht die Rechtssicherheit
kaum. Im Gegenteil konnten dadurch Projekte mit Larmemissionen ins
Landwirtschaftsgebiet verlagert werden, zum Beispiel Sportanlagen, Werk-
hofe et cetera. Dies wirde die Zersiedelung weiter befeuern. Die vorgese-
hene Regelung verstéarkt die Tendenz, das Landwirtschaftsgebiet zu durch-
stossen. Somit wird der Grundsatz der Trennung von Bau- und Nicht-Bau-
gebiet weiter aufgeweicht und Artikel 16 RPG widersprochen, wonach die
Landwirtschaftszone weitgehend von Bauten freizuhalten ist. Denn sie dient
— neben der Sicherung der Erndhrungsbasis — der Erhaltung der Landschaft,
des Erholungsraums und dem 6kologischen Ausgleich. Es ist absehbar, dass
aufgrund des Siedlungsdrucks zunehmend 6ffentliche Bauten ausserhalb des
Siedlungsgebietes gebaut werden, auch wenn das Amt fiir Raumplanung be-
teuert, dass Anfragen restriktiv geprift wirden.

Die SP unterstitzt deshalb den Antrag der KPB auf Streichung von Artikel
46a. Sollte dieser Antrag nicht durchkommen, stimmen wir fir die Minder-
heit 1. Ich bitte Sie, die Streichung zu unterstiitzen. Danke.

Thomas Schweizer (Grune, Hedingen): Schon bisher konnten 6ffentliche
Bauten, zum Beispiel Schulhduser, Kindergarten, Altersheime, Asylzentren,
Sportplatze, Werkhofe, Klaranlagen und andere Infrastrukturanlagen, in
Ausnahmeféllen auch ausserhalb des Siedlungsgebietes gebaut werden. Der
Kanton erteilte diesen Bauten eine Ausnahmebewilligung, aber er ist sehr
restriktiv. Es fehlt aber heute eine Rechtsgrundlage im PBG. Die Bewilli-
gungen stutzen sich einzig auf den Richtplan. Das ist eine hohe Hiirde, aber
offenbar keine Unmdglichkeit. Die Baujuristen wollen nun eine Kklare
Rechtsgrundlage im PBG verankern. Es besteht aber die Gefahr, dass damit
eben auch ein Rechtsanspruch formuliert wird und dass die Durchstossung
einfacher moglich ist. Die Gemeinden konnten auf die Idee kommen, ihren
Werkhof oder ihr Feuerwehrgeb&ude, das vielleicht mitten im Dorf steht, an
den Siedlungsrand oder eben ins Landwirtschaftsgebiet zu verlegen. Damit
konnen sie die zentralen Flachen aufgrund der hohen Liegenschaftswerte an-
ders verwerten. Mit dem neuen Paragrafen wird genau dieser Anreiz ge-
schaffen. Das ist aber nicht im Sinne der Trennung von Siedlungsgebiet und
Nicht-Siedlungsgebiet. Wir erachten daher diesen neuen Paragrafen als we-
nig zielfiihrend.
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Sollte sich die Mehrheit fiir den Regierungsratsantrag erwarmen, sind wir
dafir, dass mindestens eine Gestaltungsplanpflicht fur diese Flachen errich-
tet wird, damit eben auch dort der Kanton wesentlich mitsprechen kann. Wir
unterstttzen den Mehrheitsantrag auf Streichung dieses Paragrafen.

Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch): Nur kurz zu Domenik Ledergerber:
Schrebergarten kdnnte so etwas sein, so eine besondere Nutzung. Und wir
sehen es schon so, dass, wenn wir schon Vernehmlassungen machen, diese
auch ernst genommen werden sollten. Und bei unserem Minderheitsantrag 2
wiurden halt die Gemeinden mehr Kompetenzen im Sinne der Gestaltungs-
pléane erhalten. Ansonsten, wenn dies nicht durchkommt, sind wir bei der
Regierung. Herzlichen Dank.

Michael Banninger (EVP, Winterthur): Die EVP unterstiitzt die gesetzliche
Grundlage fir die Durchstossung. Offentliche Aufgaben wie Schulen, Sport-
anlagen oder Infrastrukturbauten lassen sich nicht immer innerhalb des be-
stehenden Siedlungsgebietes verwirklichen. Es braucht hier einen geregelten
Handlungsspielraum. Der Vorschlag des Regierungsrates stellt sicher, dass
eine Durchstossung nur bei wesentlichem offentlichem Interesse méglich ist
und stets eine Interessensabwagung erfolgt. Damit geben wir den Gemein-
den die noétige Flexibilitat, ohne dass das Kulturland unnétig belastet wird.
Wir unterstiitzen den Minderheitsantrag Wirth. Besten Dank.

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Das Geféhrliche an dieser Regelung und der
Verfestigung im Gesetz haben uns einige Redner, vorher gerade Simon VIk
mit seinem Aufruf an SP und Griine, gut aufgezeigt. Er hat unseren Sitznach-
barn als Teil einer unheiligen Allianz nicht nur vorgeworfen, dass sie angeb-
lich Klaranlagen verhindern wollen, sondern auch Alterswohnungen. Wenn
dies bereits die Ausdehnung des von mir bereits eingangs kritisierten Be-
griffs «von besonderen offentlichen Interessen» ist, dann ist das genau auch
der Grund, warum diese Regel geféhrlich ist, denn sie weckt Begehrlichkei-
ten, die wir so nicht wollen. Wir wollen bei Durchstossungen weiter beson-
dere Vorsicht walten lassen und halten hier die bisherige Regelung fuir gena-
gend. Sie funktioniert bereits heute, auch wenn sie hohere Hirden bildet und
notfalls eine rechtliche Klarung braucht. Aber wenn ausserhalb des Sied-
lungsgebiets gebaut werden soll, darf dies auch durchaus der Weg sein, um
sicherzustellen, dass hier wirklich nur notwendige Massnahmen vorgenom-
men werden. Und auch hiermit sollten Kl&ranlagen weiterhin moglich sein.
Wir werden dem Antrag der Kommissionsmehrheit folgen, der hier nicht nur
eine unheilige Allianz, sondern auch eine verniinftige Allianz darstellt, und
mit Bestimmtheit nicht noch eine weitere Aufweichung, wie dies von der
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Minderheit 2 vorgeschlagen wurde, unterstlitzen. Weiter werden wir, wie be-
reits angekundigt, gegebenenfalls den Antrag auf eine Richtplanpflicht un-
terstitzen.

René Isler (SVP, Winterthur): Stadtrandpark versus besonderen Nutzen,
auch an meinen Parteiprasidenten: Wenn wir nach Winterthur schauen, dort
hat ja die linksgriine Mehrheit — auch im Stadtrat — den sogenannten Stadt-
randpark erfunden. Der Stadtrat spricht hier von einem Natur- und Erlebnis-
raum, umgesetzt bis 2040. Dieser soll angrenzend an jetzt bestehendes, hoch-
qualitatives Kulturland entstehen, man will dort also einen Naherholungs-
raum machen, sprich: Die Landwirte miissen Land abtreten, damit man dort
so einen Natur- und Erlebnisraum etablieren kann. Dies ist ein Schlusselele-
ment der stadtischen Freiraumplanung geméass «Winterthur 2040», das hat
der Stadtrat in seiner Weisung geschrieben — und natirlich mit Unterstiitzung
der Brandbeschleuniger von der GLP damals, das ist ein Lieblingspferd von
Ihnen. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen um diesen Unsinn zu ver-
hindern, denn es ist hochqualitatives Kulturland, das dort vor die Hunde ge-
hen wird. Es ist ein Waldrand und dann kommt wieder mal Kulturland weg
im Niederfeld, in Wilflingen, in der Waldegg, in Seen, und dagegen strduben
wir uns. Und deshalb ist es eben schon sehr wichtig, wenn wir da von beson-
derem Nutzen reden, dass das eigentlich nicht infrage kommen darf.

Simon VIk (FDP, Uster) spricht zum zweiten Mal: Ich wurde gleich dreimal
angesprochen, danke fiir Ihr Interesse an meinem Referat. Gerne nehme ich
nochmals kurz Stellung zu der vorhin von mir erwédhnten unheiligen Verhin-
derer-Allianz sowie der Falschbehauptung der GLP zu unserem Antrag 2.
Die Behauptung, dass der Minderheitsantrag 2 der FDP ein neues Wording
mitbringt gegeniliber dem Ist-Zustand, ist faktisch und nachweisbar falsch.
Der Minderheitsantrag der FDP mdchte lediglich die Beibehaltung der jetzi-
gen Regelung, wie sie im Richtplan steht. Es ist Giberhaupt nichts Neues da-
rin. Es gibt diverse Gerichtsurteile dazu: Familiengérten ja, Surfparks nein.
Ich weiss, dass die SVP zusatzliche Infrastruktur fur nicht notig oder gar fur
hinderlich halt, weil sie ja das Bevolkerungswachstum einddmmen will. Das
Ist zumindest in sich logisch. Jedoch muss die SVP sich dabei dem Vorwurf
gefallen lassen, dass sie dabei eine reine Problembewirtschaftung betreibt.
Denn solange die Bevdlkerung wachst — und das tut sie — und gleichzeitig
neue Infrastruktur erschwert wird, leidet die Bevolkerung unter dem Mangel
an Infrastruktur, was wiederum der SVP zusatzliche Stimmen bringt, darum
Problembewirtschaftung. Dass jedoch die SP Mitglied in dieser unheiligen
Allianz ist und ein Zeichen setzt gegen Schulraumerweiterungen und Alters-
wohnungen, also Belange, die ganz oben auf dem Parteiprogramm stehen,
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Ist flir mich nicht stringent. Dass ausgerechnet die SP sich gegen Rechtssi-
cherheit stellt und so zur Verhindererin von 6ffentlicher Infrastruktur wird,
irritiert mich sehr. Besten Dank.

Regierungsprasident Martin Neukom: Im Grundsatz ist es so, dass Bauzonen
innerhalb des Siedlungsgebietes auszuscheiden sind. Und wie oftmals im
Recht gibt es auch hier Ausnahmen. Man kann eine Landwirtschaftszone,
also ausserhalb vom Siedlungsgebiet, entsprechend durchstossen, wie es
heisst. Das steht heute bereits im kantonalen Richtplan. Das heisst, man kann
nicht eine normale x-beliebige Bauzone schaffen, sondern man kann bei-
spielsweise eine Zone fiir 6ffentliche Bauten schaffen, eine Freihaltezone o-
der eine Erholungszone ausscheiden. Diese Durchstossung wird heute schon
gemacht, es geht aber nicht beliebig, es geht nur mit einem 6ffentlichen In-
teresse. Bisher war das nur im kantonalen Richtplan geregelt, dieser kann
nicht als Rechtsgrundlage beigezogen werden.

Was wir mit dieser Anderung wollen, ist nicht, mehr Durchstossungen zu
ermdglichen, sondern eher gleich viele oder etwas weniger als heute. Aber
wir wollen eine gesetzliche Regelung schaffen und deshalb wollen wir die-
sen neuen Paragrafen 46a schaffen, um klare Bedingungen zu haben, wann
eine solche Durchstossung méglich sein soll und wann sie eben nicht mog-
lich sein soll, mit klaren Bedingungen bezuglich der Abweichungen.

Sie haben natirlich Recht, eine solche Durchstossung ist raumplanerisch
jetzt nicht das Schonste, was man machen kann. Denn der Grundsatz gilt
immer noch, dass das alles innerhalb des Siedlungsgebiets Platz haben sollte.
Es gibt aber Félle, in denen es keine anderen Losungen gibt, und da braucht
es eben eine Abwagung zwischen Kulturlandschutz, der sehr wichtig ist, und
offentlichen Interessen fur 6ffentliche Infrastruktur, die ebenfalls sehr wich-
tig sind. Und diese Regelung schafft eine gewisse Flexibilitat, wenn es keine
anderen Losungen gibt, hier ein bisschen abzuweichen, wenn es keine andere
Lésung gibt. Aber um es noch einmal zu betonen: Es ist mit dieser gesetzli-
chen Regelung keine Erleichterung fiir die Durchstossungen vorgesehen. Ich
bitte Sie deshalb, die Minderheitsantrage abzulehnen und der Regierung zu
folgen. Besten Dank.

Ratsprasident Beat Habegger: Ich stelle zuerst die beiden Minderheitsan-
trage einander gegenuber, dann stelle ich den obsiegenden Minderheitsan-
trag dem Antrag der Kommissionsmehrheit gegenber.

Abstimmung
Der Minderheitsantrag 1 von Thomas Wirth wird dem Minderheitsan-
trag von Simon VIk gegentbergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit
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133 : 40 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheitsantrag 1 zuzu-
stimmen.

8§ 46a Abs. 2

Minderheitsantrag von Thomas Wirth, Theres Agosti Monn, Jonas Erni,
Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Andrew Ka-
tumba, Thomas Schweizer, Wilma Willi:

2 Werden solche Zonen festgesetzt, ist ein Gestaltungsplan festzusetzen, der
die Zweckerfiillung sicherstellt.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Jetzt nur noch kurz: In der Debatte
oder in der Diskussion um Absatz 1 wurde verschiedentlich Misstrauen ge-
genliber den Gemeinden gedussert, dass diese dann sagen, «ja gut, ich brau-
che ein neues Schulhaus, ich baue das ausserhalb des Siedlungsgebiets und
verkaufe dann das Land auf dem bestehenden Schulhaus, damit ich das zu
Wohnnutzungen umnutzen kann und viel Geld dafiur bekomme». Das ist
nicht das Ziel der Durchstossung, und dass das nicht passiert, daftr wird hier
der Regierungsrat sicher auch schauen.

Mit dieser Ergénzung, die wir hier aber vorsehen, mochten wir noch ein an-
deres mogliches Problem ansprechen. Es ist durchaus moglich, dass die Zo-
nen fur 6ffentliche Bauten sehr verschieden genutzt werden kénnen. Insbe-
sondere steht auch drin, dass es auch Alterswohnungen sein kénnen. Heut-
zutage ist aber nicht mehr so ganz klar, was tberhaupt eine Alterswohnung
ist, weil die Vorschriften verlangen, dass auch beim Bau eines Mehrfamili-
enhauses alle Wohnungen so angepasst werden mussen, dass sie auch von
mobilitatseingeschrénkten Personen genutzt werden konnen, sie also auch
den Bedurfnissen von dlteren Personen entgegenkommen. Wir wissen nicht,
ob es Gemeinden gibt, die das nutzen mdchten oder die das in Zonen 6ffent-
licher Bauten dann so bauen mochten. Aber mit dieser Anderung machten
wir sagen: Wenn man fiir einen Zweck ein Land umnutzt, das durchstossen
ist, und sagt, «wir brauchen das fir ein Schulhaus», dann soll es auch ein
Schulhaus bleiben. Und wenn man dann sagt, «ja gut, jetzt brauchen wir das
Schulhaus nicht mehr, wir mochten etwas anderes machen», dann soll es er-
neut geprift werden, um zu verhindern, dass eben mehr oder weniger Nut-
zungen, die heute in der Zone fir 6ffentliche Bauten moglich sind oder viel-
leicht auch zukinftig in der Zone flr O6ffentliche Bauten moglich werden,
einfach so verschoben werden kénnen, um damit einen neuen Bedarf fur
Durchstossungen zu schaffen.
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In diesem Sinne bitte ich Sie hier, stimmen Sie diesem Minderheitsantrag zu
und setzen Sie hier auch eine klare Grenze, damit wir dann eben eine gesi-
cherte Vorlage haben, um eine vernilinftige Durchstossung zu erméglichen,
wenn sie notwendig ist. Ich danke Ihnen.

Abstimmung
Der Kantonsrat beschliesst mit 88 : 86 Stimmen (bei 0 Enthaltungen),
den Minderheitsantrag von Thomas Wirth abzulehnen.

Ratsprasident Beat Habegger: Nun stelle ich, wie angekundigt, den Kom-
missionsmehrheitsantrag auf Streichung von Paragraf 46a dem bereinigten
Paragrafen 46a gegeniber.

Abstimmung

Der Kantonsrat beschliesst mit 106 : 68 Stimmen (bei 0 Enthaltungen),
dem Antrag der Kommission und damit der Streichung von Paragraf
46a zuzustimmen.

§ 48 Abs. 1
Keine Wortmeldung, so genehmigt.

§ 48 Abs. 2

Ratsprasident Beat Habegger: Uber den Folgeminderheitsantrag von
Thomas Wirth fiir eine neue Litera g beschliessen wir mit dem Entscheid
Uber seinen Minderheitsantrag flir einen neuen Paragrafen 60a.

§ 48 Abs. 3
Keine Wortmeldung, so genehmigt.

Minderheitsantrag in Verbindung mit 8 48 Abs. 2 lit. g von Thomas Wirth,
Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher:

Neuer Paragraf nach § 60:

VIII. Siedlungsrandzonen

§ 60a. ! Siedlungsrandzonen dienen der Gestaltung des Ubergangs von
Bauzonen zur Landwirtschaftszone.

2 Sie durfen nicht tiberbaut werden. Ausgenommen sind Anbauten und vor-
springende Gebdaudeteile sowie Kleinbauten und Anlagen, die der zonenge-
massen Nutzung dienen.

3 Die Nutzung als private Garten ist zulassig.
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* Die Bau- und Zonenordnung kann Vorschriften zur Gestaltung und zur Nut-
zungsweise aufstellen.

Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Prasidentin der KPB: Eine Kom-
missionsminderheit der GLP-Vertreterinnen und -Vertreter schlagt als Alter-
native zum gesetzlichen Abstandsmass zwischen Geb&uden in der Bauzone
und der angrenzenden Landwirtschaftszone die Einflihrung einer neuen so-
genannten Siedlungsrandzone bei Paragraf 60a vor. Sie argumentiert, dass
es fur eine saubere Trennung zwischen Siedlungs- und Landwirtschaftszone
eine weitere Zone, eine Siedlungsrandzone, brauche. Die Uberbauung dieser
Siedlungsrandzonen will sie nur in engen Grenzen erméglichen. So dirfen
nur Anbauten, vorspringende Gebaudeteile sowie Kleinbauten und Anlagen,
die der zonengemassen Nutzung dienen, in der Siedlungsrandzone zu liegen
kommen. Ausserdem soll auch die Nutzung als privater Garten zuléssig sein.
Wahrend der Beratungen in der KPB haben die Ausfiihrungen der Baudirek-
tion offengelassen, ob die neue Zonenart als Bauzone im Sinne von Paragraf
47 folgende PBG oder als Nichtbauzone im Sinne der Paragraf 61 folgende
zu verstehen ist.

Grundsétzlich wirde die Einflhrung einer neuen Zone in den Augen der
Kommissionsmehrheit zu einer umfassenden Regulierungsnachfolge fuhren.
Insbesondere die Gemeinden waren betroffen und missten mittels Vernehm-
lassung konsultiert werden. Zudem waére auch die Vereinbarkeit mit den bun-
desrechtlichen Vorschriften und die Zustéandigkeiten zwischen Kanton und
Gemeinden im Bereich des Vollzugs zu klaren. Angesichts dessen entschied
sich die Kommissionsmehrheit gegen die Einfuhrung einer neuen Zone.
Namens der KPB beantrage ich Ihnen die Ablehnung des Minderheitsan-
trags.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Dieser Antrag ist eigentlich in der
Diskussion zu verstehen, die wir dann spéter in der Debatte zu den Abstan-
den vom Landwirtschaftsgebiet fiihren werden. Es ist hier also wichtig, dass
wir zuerst einmal die Ausgangslage klaren. An verschiedenen Orten ist es
so, dass Wohnbauten genau auf der Zonengrenze stehen, sie stehen genau
auf der Grenze zwischen der Landwirtschaftszone und der Wohnzone. Jetzt
gibt es aber eben Bestimmungen, die sagen, es dirfe keine negativen Aus-
wirkungen dieser Bauten auf die Landwirtschaftszone haben. Das wurde
vom Bundesgericht einmal bestimmt und es hat gesagt, bei 3,5 Metern Ab-
stand sei es gegeben, dass es keine negativen Auswirkungen mehr hat. Des-
halb diese 3,5 Meter, Uber die wir spater noch diskutieren werden.

Diese Regelung fhrt nattrlich zu Einschrankungen der Eigentiimer, insbe-
sondere weil das Gebadude nicht auf der Grundstticksgrenze steht, aber eben
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auf der Zonengrenze. Und diese baurechtliche Einschrankung kann dazu fiih-
ren, dass bei einem Neubau Abstand genommen werden muss vom beste-
henden Platz, also dass das Gebdude 3,5 Meter weiter nach hinten versetzt
werden muss. Es schrankt auch die bauliche Nutzung des Grundstticks ein.
Und es braucht am Ende eine Einzelfallbeurteilung, eine kantonale Prufung
und komplexe Baubewilligungsverfahren mit einem hdheren Prozessrisiko.
Nun, wie kdnnen Gemeinden mit diesem Problem umgehen, wenn sie solche
Gebadude haben? Es gibt eigentlich drei Moéglichkeiten, zwei gibt es bereits
jetzt. Sie kdnnen einfach sagen, «wir machen nichts», dann bleiben wir bei
den teuren und komplizierten Bauverfahren, bei der Einzelfallbeurteilung,
bei der wir jeden Fall fir sich anschauen und auf die bundesrechtlichen Vor-
gaben prifen mussen; das muss dann alles an den Kanton geschickt werden.
Oder man konnte das Gebiet einfach einzonen, dass es statt auf die Zonen-
grenze auf die Grundstucksgrenze kommt. Das ist aber eventuell gar nicht
erwunscht, weil es dazu fiihren konnte, wenn wir da grosse Garten haben,
dass sehr viel zusétzliche Ausnutzungen an Orten geschaffen werden, an de-
nen die Gemeinden eigentlich gar nicht méchten, dass sie so verdichtet wer-
den und viel neuer Wohnraum an peripheren Lagen entsteht.

Was wir jetzt hier vorschlagen mit diesen Siedlungsrandzonen, ist eben ge-
nau eine dritte Variante, eine kommunale Zone, die als Puffer zur Landwirt-
schaftszone dient, die nicht bebaut werden darf. Aber selbstverstandlich darf
man dann auf dieser Zonengrenze bauen. Es regelt also genau die Sicherung
des Status quo an den Orten, wo es notig ist.

Und wenn jetzt gesagt wird, fir diese Diskussion hétten wir verschiedene
Sachen klaren mussen, dann mag das moglicherweise richtig sein. Nur, wenn
natlrlich der Wille fehlt, so etwas zu diskutieren, ist dies immer schwierig.
Und wenn dann gesagt wird, wir mussten die Gemeinden konsultieren und
eine Vernehmlassung durchfiihren, dann ist das hier aus meiner Sicht oder
aus Sicht der GLP nicht notwendig, denn wir geben den Gemeinden ein In-
strument. Es ist keine Gemeinde verpflichtet, dieses Instrument zu nutzen,
wenn sie es nicht mochte, aber sie dirfen es nutzen. Wenn wir den Gemein-
den etwas wegnehmen und sie einschranken, dann ist es ganz sicher notwen-
dig, dass wir eine Vernehmlassung machen. Wenn wir aber den Gemeinden
sagen, «ja, ihr dirft das nutzen, und wenn ihr nicht wollt, dann lasst ihr es
bleibenx», dann braucht es meiner Meinung nach keine Vernehmlassung, das
erachten wir als unnotig.

Ich bitte Sie also, stimmen Sie hier diesem Minderheitsantrag zu, geben Sie
den Gemeinden eine Handlungsoption, anstatt dass wir am Schluss dann
maoglicherweise einen «abverheiten», verkrippelten Paragrafen bekommen,
der versucht, diese Regelungen irgendwie noch umzubiegen. Machen Sie
eine LOsung, geben Sie den Gemeinden einen Handlungsspielraum, schaffen
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Sie Rechtssicherheit fir die Grundeigentiimer ber die Gemeinden. Und da-
mit, wenn Sie hier Ja sagen, haben wir eine gute LAsung. Ich danke lhnen.

Barbara Griter (SVP, Rorbas): Ich erlaube mir hier auch noch ein kurzes
Votum, um es etwas spannender zu machen. Die ldee ist gar nicht so
schlecht, Siedlungsrandzonen zu schaffen. Dies wirde tatsachlich eine Art
Puffer schaffen, insbesondere an all den Orten, wo jetzt beziiglich des Raum-
planungsgesetzes ein rechtswidriger Zustand herrscht. So kdnnten diese vor-
handenen illegalen und zeitlich gewachsenen Zonen neutralisiert bezie-
hungsweise legalisiert werden. Leider wirde aber das Schaffen einer solchen
Siedlungsrandzone zu neuen Problemen fiihren. Einerseits wiirde diese Zone
gegen das Raumplanungsgesetz des Bundes verstossen, es sei denn, man
wiurde das Land irgendwie kompensieren, was aber mit der heutigen Ausle-
gung sowieso fast unmoglich wére. Und das Abstandsproblem zur Landwirt-
schaftszone beziehungsweise diese zu definieren, ware damit auch noch
nicht geldst, wiirde es also nur verschieben. Zudem waren die Absichten der
Minderheit nicht klar verstandlich. In allen Punkten, wo der Regierungsrat
Abstande zur Landwirtschaftszone einfiihren und somit Einschrankungen in-
nerhalb des Siedlungsgebietes generieren will, unterstitzt dieselbe Minder-
heit dieses VVorhaben beinahe unkritisch. Der Eigentiimer soll also auf seiner
eigenen Parzelle eingeschrankt werden koénnen. In definierten Siedlungs-
randzonen, die dann aber wiederum zum Teil oder ganz in der Landwirt-
schaftszone oder, richtig gesagt, im Nicht-Siedlungsgebiet liegen, sollen
kleine Bauten, Spielplatze, Hobbygérten und so weiter moglich sein, selbst
wenn es die Landwirtschaftszone beeintrachtigt. Eine etwas klarere Haltung
hatte hier sicher fiir mehr Verstandnis flr diesen Antrag gesorgt.

Im Grossen und Ganzen kann man aber sagen, dass die grosse Hurde, eine
neue Siedlungsrandzone zu schaffen, nicht im Verhaltnis dazu steht, was sie
schlussendlich flr das zu lI6sende Problem Uberhaupt beitragen kdnnte. Hier
wirde man wohl mit Kanonen auf Spatzen schiessen, und dies erst noch aus
weiter Entfernung. Daher lehnen wir die Idee ab und bitten Sie, die Minder-
heit nicht zu unterstltzen. Danke.

Abstimmung
Der Kantonsrat beschliesst mit 153 : 21 Stimmen (bei 0 Enthaltungen),
den Minderheitsantrag von Thomas Wirth abzulehnen.

Marginalie zu 8 220

Keine Wortmeldung so genehmigt.
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8§ 221. Il. Zwischennutzungen

Ratsprasident Beat Habegger: Hier liegen neben dem Kommissionsantrag
diverse Antrage unterschiedlicher Minderheiten vor. Wir bereinigen jetzt zu-
erst Paragraf 221 absatzweise und stellen diesen dann dem Minderheitsan-
trag 2 von Thomas Schweizer auf Streichung gegeniber.

Abs. 1

Minderheitsantrag 1 von Thomas Wirth, Theres Agosti Monn, Jonas Erni,
Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Andrew Ka-
tumba, Thomas Schweizer, Wilma Willi:

... kann auf lingstens 15 Jahre befristete ...

Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Prasidentin der KPB: Ich spre-
che gleich zu allen vorliegenden Minderheitsantragen und erlautere lhnen
auch die Meinung der Mehrheit der Kommission.

Die Mehrheit der Kommission, bestehend aus SVP, FDP und Mitte, unter-
stutzt den Antrag des Regierungsrates auf Einfihrung von befristeten, nicht
zonenkonformen Zwischennutzungen und mdchte den Erlass aller sichern-
den Nebenbestimmungen der 6rtlichen Baubehdrde den Gemeinden Gberlas-
sen. So sollen die Gemeinden die Maximalfrist definieren kénnen und sie
sollen auch in Kenntnis der besonderen lokalen Verhéltnisse eine Befreiung
von weiteren Bauvorschriften erméglichen kénnen. Aus Sicht der Mehrheit
handelt es sich um eine pragmatische Kann-L&sung, welche situativ eine
nicht zonenkonforme Zwischennutzung ermdglicht. Zwischennutzungen
waren in den Augen der Mehrheit in der Vergangenheit eben oft an der Hiirde
der Zonenkonformitat gescheitert.

Eine Minderheit aus SP, GLP und Griinen spricht sich zwar ebenfalls fur die
Maglichkeit nicht zonenkonformer Zwischennutzungen aus, fordert aber
eine Beschrankung auf langstens 15 Jahre. Zu regeln ist das in Paragraf 221
Absatz 1 und 2, wobei eine einmalige Verlangerung um bis zu funf Jahre
moglich sein soll, das ware dann Absatz 2. Ein Teil dieser Minderheit, be-
stehend aus Griinen und SP, ist der Ansicht, dass eine solche Verlangerung
durch die zustdndige Direktion zu genehmigen sei, und verlangt eine ent-
sprechende Regelung in Paragraf 221 Absatz 3. Eine Minderheit der SP be-
antragt Uberdies eine weitere Einschrdénkung und verknlpft die Zwischen-
nutzungen mit der Férderung von preisgiinstigem Wohnraum. So soll in der
Zwischennutzung eine Wohnnutzung nur zul&ssig sein, wenn damit preis-
gunstiger Wohnraum geschaffen werden kann. Es gibt dazu einen Minder-
heitsantrag bei Paragraf 221 Absatz 4. Als weitere Minderheit sprechen sich
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sodann die Griinen grundsatzlich gegen die Einfihrung von nicht zonenkon-
formen Zwischennutzungen aus und beantragen die Streichung des entspre-
chenden Paragrafen.

Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum Mehrheitsantrag der KPB.

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Jetzt durfte ich es gerade erleben, wie
da live geubt wurde (Anspielung auf eine kleine Panne beim Bedienen der
Mikrofonanlage). Ich bin mir sicher, dass es zukinftig immer fllssiger gehen
wird, und ich bin zum Glick mit dieser Vorlage so weit vertraut, dass es auch
meine Nervositat gar nicht gesteigert hat.

Um was es geht oder tber was wir heute reden, sind die nicht zonenkonfor-
men Zwischennutzungen. In der Eintretensdebatte wurde haufig von Zwi-
schennutzungen gesprochen, die sind natirlich kein Problem, wenn sie zo-
nenkonform sind, problematisch sind die nicht zonenkonformen Zwischen-
nutzungen. Wir haben im Kanton Zirich verschiedene Zonen: Wir haben
Gewerbezonen, wir haben Wohnzonen, wir haben gemischte Zonen, wir ha-
ben Industriezonen, und in allen Zonen gelten unterschiedliche Bestimmun-
gen, was zuldssig ist, gerade um eben insbesondere die Wohnnutzung, also
die Personen, die dort leben, vor den negativen Auswirkungen zu schitzen.
Wenn wir jetzt also hier dartber diskutieren, dirfte es aktuell insbesondere
darum gehen, dass wir Wohnnutzungen in Industrie- oder Gewerbezonen zu-
lassen mochten, die beispielsweise nicht mehr genutzt werden, oder dass wir
Burobauten, die halt in einer Gewerbezone stehen, zu Studentenheimen um-
nutzen mochten. Und mit diesen neuen Bestimmungen mdchten wir zulas-
sen, dass solche Sachen maglich sind. Das heisst natrlich nicht, dass diese
Personen, die dann dort wohnen werden, aufgrund dieser Bestimmung véllig
ungeschitzt sind, aber es kann zumindest zul&ssig gemacht werden und es
ist moglich.

Wir mochten im Kanton Zirich verschiedentlich Erfahrungen mit Proviso-
rien und mit anderen Nutzungen, die eigentlich befristet waren und dann
endlos verlangert wurden; das beriihmteste ist sicher das Globus-Proviso-
rium, das heute noch steht, obwonhl es eigentlich schon langst abgebrochen
werden sollte.

Wir haben deshalb hier eine Befristung von 15 Jahren. Und jetzt kann man
fragen: Weshalb 15 Jahre? Das ist darauf abgestimmt, dass eine Bauzonen-
ordnung auch etwa 15 Jahre halten sollte. Das heisst, wenn es also notwendig
und tatsachlich sinnvoll ist, dass dieses Gebiet einer anderen Nutzung zuge-
fihrt wird, dann hat die Gemeinde die Mdglichkeit, dies im Rahmen einer
Umnutzung zu machen, innerhalb dieser 15 Jahre. Wenn es tatséchlich nur
um eine Zwischennutzung geht, dann ist es eben auch sinnvoll, wenn diese
beendet wird und befristet ist. Was wir mit Absatz 2 dann mdochten, das ist
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genau dieser Ansatz, dass es verlangert werden kann, falls das notwendig ist,
weil wir alle wissen — wir leben ja alle in irgendeiner Zircher Gemeinde —,
dass die Prozesse in der Politik manchmal nicht ganz so schnell laufen, wie
sie sollten. Wenn es also langer dauert, das Verfahren, dann kann man es
einmalig um funf Jahre verlangern, damit dann das Verfahren abgeschlossen
werden kann. Wenn man es dann in fiinf Jahren immer noch nicht geschafft
hat, dann ist vermutlich auch der Bedarf oder der Druck nicht besonders
gross.

Die weiteren Verschéarfungen lehnt die GLP aber ab. Wir erachten es nicht
als sinnvoll, dass eine Verlangerung von der Direktion genehmigt werden
muss; also das kann weiterhin in der Kompetenz der Gemeinde bleiben, es
ist ja schon zuvor in der Kompetenz der Gemeinde. Und die Einschrankung
auf preisgunstigen Wohnbau ist tberhaupt nicht zielfihrend. Wir haben in
Absatz 2 oder dann zukiinftig hoffentlich in Absatz 3 diese Regelung, dass
mit Artikel 220 PBG Ausnahmen gemacht werden kénnen. Das ist wichtig,
weil je nachdem, was man fir bauliche Voraussetzungen hat, gar nicht alles
moglich ist. Bei denkbaren Zwischennutzungen, wie beispielsweise das Auf-
stellen von Tiny Houses in Gewerbegebieten, die aktuell nicht mehr genutzt
werden, oder eben Wohnungen, Wohnraume, Studios in Birogebduden mit
Nasszellen, wird es dann beispielsweise schwierig, dass man da alles genau
nach Vorschrift macht. Wir brauchen dann dort gute, pragmatische Losun-
gen. Aber bei solchen Lésungen kann dann nicht automatisch gesagt werden,
«ja, die mussen nach den Grundsétzen des preisglnstigen Wohnungsbaus
verpflichtet werden». Und es erscheint mir auch nicht sinnvoll, irgendwie
Angst zu haben, dass dann dort Wohnungen fiir Reiche, Luxuswohnungen
entstehen, die aber nach 15 Jahren wieder verschwinden mussen. Also ich
glaube, die Beflirchtung ist falsch, die VVorgabe ist falsch.

Deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie diesen Zwischennutzungen zu, machen
Sie diese vernunftigen Befristungen auf 15 plus funf Jahre, sodass wir eben
auch im Planungsverfahren des Kantons Zirich die Sicherheit haben, dass
Zwischennutzungen und Umnutzungen maoglich sind.

Jonas Erni (SP, Wadenswil): Auch ich spreche zum gesamten Paragrafen
221, zu allen Minderheitsantrdgen zu den Zwischennutzungen.

Es geht, wie wir gehort haben, darum, dass die 6rtliche Baubehdrde befristete
Zwischennutzungen zulassen kann, die von der zonenkonformen Nutzung
abweichen. Die SP unterstiitzt grundsatzlich diesen Ansatz. Zwischennut-
zungen konnen wertvolle Impulse geben. Sie beleben Areale, schaffen kul-
turelle und soziale Raume, bieten Platz fur Kleingewerbe und Initiativen, die
sonst kaum eine Chance hatten. Sie sind oft ein Motor fiir die Stadtentwick-
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lung und bringen Lebendigkeit in Quartiere, die ansonsten brach liegen wir-
den. Aber die Befristung ist entscheidend, denn Zwischennutzungen durfen
nicht zu einer dauerhaften Aushéhlung der Bau- und Zonenordnung fihren.
Wenn Zwischennutzungen faktisch tber Jahrzehnte bestehen bleiben, wird
die demokratisch legitimierte Raumplanung unterlaufen. Darum fordern wir,
dass die Befristung auf maximal 15 Jahre beschrénkt bleibt. 15 Jahre sind
eine lange Zeit, und wenn nach Ablauf dieser Frist ein Projekt oder eine Nut-
zung weiter bestehen soll, dann muss dies Uber das regulare Verfahren einer
Bau- und Zonenordnung erfolgen, so wie es fir alle anderen gilt. Alles an-
dere wére ein Einfallstor fir Sonderldsungen, die Planungssicherheit und
Rechtssicherheit schwéchen.

Wir sind auch damit einverstanden, dass eine einmalige Verldngerung von
funf Jahren moglich sein soll. Das ist pragmatisch, zum Beispiel wenn ein
Projekt kurz vor einer Neuordnung steht oder Ubergangsfristen ben6tigt wer-
den. Aber eine Verlangerung darf eben nur einmal und hochstens um finf
Jahre gewéhrt werden. Mehr braucht es nicht und mehr wére auch nicht ver-
haltnismassig.

Gleichzeitig ist die Wohnungsknappheit eine der dringlichsten Herausforde-
rungen unseres Kantons. Wir beantragen deshalb, diese Zwischennutzungen
ausschliesslich fir preisgunstigen Wohnraum vorzusehen, damit der Ver-
drangung unserer Bevolkerung in die Peripherie entgegengewirkt werden
kann.

Wir wollen Zwischennutzungen, aber wir wollen sie fair, klar befristet und
eingebettet in die Regeln der Raumplanung. Nur so bleibt die Bau- und Zo-
nenordnung verbindlich und glaubwirdig. Darum unterstiitzen wir die An-
trage nur mit diesen klaren Korrekturen: Befristung héchstens auf 15 Jahre,
eine einmalige Verlangerung um fiinf Jahre und im Idealfall eine Beschrén-
kung der Zwischennutzungen auf gemeinnitzigen Wohnraum. Ich bitte Sie,
diese Prézisierungen mitzutragen, und danke Ihnen.

Simon VIk (FDP, Uster): Ich spreche auch nur einmal zu den Zwischennut-
zungen.

Wie bereits in meinem Eintretensreferat erwahnt, fusst Paragraf 221 auf der
Umsetzung der Motion «Erleichterung von befristeten Zwischennutzungen,
bei welcher meine FDP-Kollegin Sonja Rueff-Frenkel als Erstunterzeichne-
rin fungierte. Bis anhin gilt, dass Gemeinden, welche nutzungsangepasste
Zwischennutzungen ermoglichen wollen, sich jeweils mit Ausnahmebewil-
ligungen behelfen mussen und sich somit hdufig in rechtlichen Grauzonen
bewegen. Auch fir Grundeigentiimer und Gesuchsteller ist die derzeitige un-
klare Rechtssituation unbefriedigend, deshalb soll nun mittels einer klaren
Regelung mehr Rechtssicherheit geschaffen werden. Anstelle davon, dass
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leere Brachen und Geb&dude jahrelang 6¢de und ungenutzt vor sich hinvege-
tieren, wahrend sie ihrer finalen Nutzungsweise entgegenstreben, sollen
diese zukiinftig einfacher in Form von Zwischennutzungen belebt und auf-
gewertet werden kdnnen. Befristete abweichende Nutzweisen von leerste-
henden Geb&uden und Arealen fordern die Innenentwicklung von Gemein-
den und Stadten. Sie schaffen unkompliziert und ohne zusétzlichen Landver-
brauch mehr Raum fiir diverse Nutzungsarten wie Start-ups, studentisches
Wohnen, kulturelle Begegnungszonen und vieles mehr. Wenig erstaunlich,
unterstitzt die FDP deshalb den Antrag des Regierungsrates fur die Einfiih-
rung einer entsprechenden Gesetzesgrundlage. Insbesondere teilt sie dessen
Ansicht, dass es zielfihrend ist, keine fixe Zahl bezuglich der Nutzungsdauer
ins Gesetz zu schreiben. Anders als der Minderheitsantrag 1, welcher die
Dauer auf maximal 15 Jahre regulieren mochte, halt die FDP eine projektbe-
zogene Nutzungsdauer fiir zielfiihrender.

Sollte der Minderheitsantrag 1 in Kraft treten, unterstitzt die FDP dessen
Absatz 2, dass es moglich sein soll, die Frist einmalig um funf Jahre zu ver-
langern, nicht jedoch Absatz 3, welcher eine zusatzliche Prifung durch die
zustandige Direktion fordert, da dies vor allem mehr Biirokratie und Warte-
zeiten bréchte und kaum einen Nutzen.

Die Befurchtung von Linksgrin aus Absatz 4, dass nun massenhaft teure
Wohnungen in Industriebrachen entstehen, hélt die FDP fur unbegriindet und
ziemlich weit hergeholt. Da die Nutzungsdauer nur beschrénkt ist, werden
sich solch hohe Investitionen kaum rechnen. Viel eher wird sich die Frage
stellen, wie viele Zugestédndnisse bei der Wohnhygiene oder im energeti-
schen Bereich im Detail erlaubt werden diirfen, damit sich befristete Umbau-
ten Uberhaupt lohnen kénnen. In diesem Sinne brachte die von der SP vor-
geschlagene Prifungshiirde wenig — ausser einem hoheren Aufwand fur die
Gesuchstellenden.

Dass Linksgriin sich vorbehalten hat, je nach Detailbestimmungen gleich die
ganze Vorlage abzulehnen, erscheint mir doch gewissermassen erstaunlich —
Slash — «trotzelig». Schliesslich ist es Linksgriin selbst, welche hdufig am
lautesten die Innenverdichtung propagiert und nach Zwischennutzungen
ruft, siehe Kispi (Kinderspital Zirich). Auch stellt sich Linksgriin im Falle
einer Ablehnung gegen den klaren Wunsch der Gemeinden, mehr Rechtssi-
cherheit zu erhalten, um leere Areale und Geb&ude einfacher zu beleben, statt
dass diese 0de vor sich hinvegetieren. Besten Dank.

Thomas Schweizer (Griine, Hedingen): Wir sind fur befristete Zwischennut-
zungen, aber wir sind gegen zonenfremde Zwischennutzungen, das muss
deutlich unterschieden werden. Heute schon ist es moglich, befristete zonen-
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konforme Zwischennutzungen zu bewilligen, und das soll weiterhin so mog-
lich sein. Es braucht keine Anderung. Wenn wir zonenfremde Zwischennut-
zungen ermoglichen, besteht die Gefahr, dass Wohnen in Industriezonen als
Zwischennutzung erméglicht wird. Da die Wohnungsnot gross ist und der
Gewinn aus einer Wohnungszwischennutzung sehr hoch ist, durfte diese
Form der Zwischennutzung vermehrt zum Zuge kommen. Die Zwischennut-
zung wird dann lukrativer als eine zonenkonforme Dauernutzung und es be-
steht die Gefahr, dass solche Provisorien zu Providurien beziehungsweise zu
einem Dauerzustand werden. Mit der Wohnnutzung sind viele Aspekte der
Wohnhygiene und des Larmschutzes verbunden. Hier sind also rechtliche
Probleme vorgespurt. Nicht zuletzt besteht auch die Gefahr, dass mit einer
hochrentablen Wohnnutzung weniger rentable Nutzungen, also KMU, Start-
ups, Kreativwirtschaft, verdrangt werden. Der Start solcher Unternehmen ist
oft nur dank glnstigen Zwischennutzungsflachen, zonenkonformen Zwi-
schennutzungen, erfolgreich. Sie werden, wenn Wohnnutzung erlaubt wird,
entweder raumlich verdrangt oder eben durch die Preissteigerung finanziell
verdréangt.

Sollte diese zonenfremde Zwischennutzung eine Mehrheit haben, werden
wir uns fur die Befristung auf 15 Jahre aussprechen. Diese ist hinreichend
und immerhin besser als eine unbefristete Zwischennutzung. Im Regierungs-
ratsvorschlag steht zwar, dass sie befristet sein soll, aber es ist keine Zahl
festgelegt, wie lange diese Befristung dauern darf und wie oft dann auch die
Verlangerung noch maéglich sein soll. Eine Verlangerung um funf Jahre soll
nur in gut begriindeten Ausnahmefallen méglich sein, das haben wir so rest-
riktiv formuliert, dass eben auch dann der Kanton seine Bewilligung geben
soll in Absatz 3.

Die von der SP eingebrachte Formulierung in Absatz 4 zum preisgiinstigen
Wohnungsbau ist nicht umsetzbar. Diese Bestimmung greift nur bei Neu-
bauten. Fur zeitlich befristete Zwischennutzung besteht gar kein Instrumen-
tarium, das angewendet werden kénnte. Das lehnen wir ab.

Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch): Befristete Zwischennutzungen, das horen
wir, scheinen sinnvoll zu sein, das findet auch die Mitte. Wir halten aber die
Gemeindeautonomie hoch und mdchten keine starren VVorgaben seitens des
Kantons. Fixe Zahlen ins Gesetz zu schreiben, ist, wenn moglich, zu verhin-
dern. Hingegen, wenn nun halt diese 15 Jahre durchkommen, findet auch die
Mitte, dass es dann richtig ist, eine Verlangerung einzufiihren, dass diese
Moglichkeit besteht. Dass das aber dann nochmals durch die Direktion muss,
betrachten wir ebenfalls nicht als sinnvoll.
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Leider gar nicht praktikabel ist der SP-Vorstoss betreffend den preisgtinsti-
gen Wohnraum. Ich weiss, was Sie meinen, aber das kann man so schwam-
mig nicht ins Gesetz schreiben. Vielen Dank.

Barbara Griter (SVP, Rorbas): Wir halten uns kurz zu diesen Minderheits-
antragen: Wir konnen den Antrag auf langstens 15 Jahre unterstiitzen, auch
die Verlangerung um finf Jahre. Alle anderen Minderheitsantrage lehnen wir
ab, da sie das Gesetz im Sinne der Mdglichkeiten unnétig verschérfen und
ideologisch geprégt sind, indem man nur preisgunstigen Wohnraum zulassen
will. Danke.

Michael Banninger (EVP, Winterthur): Die EVP unterstiitzt die Einflihrung
von befristeten, nicht zonenkonformen Zwischennutzungen. Leerstehende
Areale und Infrastruktur sollen voriibergehend sinnvoll genutzt werden kon-
nen, sei es flr Kultur, Gewerbe, Start-ups, soziale Projekte oder aber auch
fiir dringend bendtigten Wohnraum. Zwischennutzungen beleben Quartiere,
schaffen Platz fir soziale, kulturelle und innovative Projekte und fordern die
Siedlungsentwicklung nach innen. Sie sind Ausdruck eines nachhaltigen,
kreativen Umgangs mit unseren Ressourcen. Eine befristete Zwischennut-
zung von 15 Jahren mit finf Jahren Verldngerung ist unserer Meinung nach
sinnvoll. Besten Dank.

Manuel Sahli (AL, Winterthur): Fir die Alternative Liste sind Zwischennut-
zungen grundséatzlich etwas Positives, wobei, wie gesagt, eine unserer
Hauptsorgen hier ist, dass diese nicht weiter verkommerzialisiert werden.
Fur uns sollen Zwischennutzungen auch ein Raum fir Kreatives sein. Weiter
gilt auch bei zonenfremden Nutzungen, auch wenn es Zwischennutzungen
sind — das ist hier ja das Thema —, die grundsatzliche Sorge, dass diese dann
zu jahrzehntelangen Providurien werden und der grundsatzlichen ldee der
Raumplanung widersprechen. Daraus ergibt sich in unserer Haltung als AL,
dass wir, sollten diese zonenfremden Nutzungen ermdglicht werden, diese
grundsétzlich befristet sehen wollen und es auch eine Mdglichkeit auf eine
Verlangerung geben soll, also trotz Befristung eine gewisse Flexibilitat. Wir
werden diesen Minderheitsantrdgen zustimmen. Es sollen keine Providurien
entstehen. Mit dieser Gesamtdauer von 20 Jahren, inklusive der Verlange-
rung, wird eine solche Zwischennutzung immerhin fiir eine ganze Genera-
tion der weiteren Planung entzogen. Und «flir eine ganze Generation der
weiteren Planung entziehen» sage ich bewusst, war dies doch beispielsweise
die Begrundung des Winterthurer Stadtrats, als dieser nach einer verlorenen
Abstimmung das in einer Gewerbezone gelegene Zeughausareal fiir 20 Jahre



50

einer Schule zur Zwischennutzung Uberlassen und damit das Areal der wei-
teren Planung entzogen hat.

Ebenfalls unterstiitzen werden wir auch den Minderheitsantrag Katumba
(Altkantonsrat Andrew Katumba). Auch wenn dieser von der Begrifflichkeit
des preisgiinstigen Wohnraums her leider, rechtlich gesehen, sehr schwam-
mig ist, verfolgt der Antrag ideell das richtige Ziel und wir werden ihn in
dem Sinn unterstutzen, dass Zwischennutzungen nicht verkommerzialisiert
werden sollten. Sollte dem nicht Folge geleistet werden, werden wir den An-
trag der Grunen auf eine grundsétzliche Streichung des Paragrafens unter-
stutzen, denn auch dann sind solche Zwischennutzungen weiterhin maoglich,
einfach in Form von Ausnahmebewilligungen.

Regierungsprasident Martin Neukom: Der Raum ist knapp, insbesondere im
urbanen Gebiet ist der Raum knapp. Das fuhrt naturlich unter anderem dazu,
dass der Wohnraum auch tendenziell knapp ist. Trotzdem kommt es immer
wieder vor, dass Gebaude leer stehen, aus verschiedenen Griinden. Wenn
sich ein Umbau oder ein Neubau verzogert, die aktuellen Mieter aber schon
ausgezogen sind, oder wenn generell die Nachnutzung eines Gebaudes un-
klar ist, dann kann es vorkommen, dass ein Gebaude langer leer steht. Und
in solchen Féllen sind Zwischennutzungen fir eine bestimmte Zeit, fir ei-
nige Jahre, natirrlich grundsatzlich interessant. Diese sind, wie das schon er-
wéhnt wurde, auch heute schon mdglich. Aber das heisst: Sie sind nur még-
lich, wenn die Zone auch genau stimmt. Also in einer Wohnzone kénnen Sie
auch als Zwischennutzung wohnen, das ist heute problemlos mdéglich. In ei-
ner Gewerbezone kénnen Sie das als Gewerbebetrieb zwischennutzen. Was
heute nicht geht, ist, in einer Gewerbezone temporar eine Wohnnutzung zu
machen. Oder in einer Zone Offentlicher Bauten kdnnen sie beispielsweise
auch keine Wohnnutzung machen. Es wurde ja von verschiedenen Seiten
bereits gefordert, beispielsweise auf dem Kinderspital-Areal eine Zwischen-
nutzung einzurichten. Uber dieses Postulat (KR-Nr. 424/2024) werden wir
bei anderer Gelegenheit noch diskutieren, da gibt es noch einige andere Her-
ausforderungen und Schwierigkeiten, wenn man das so realisieren mdchte.
Aber einfach, um das klarzustellen: Das Kinderspitalareal ist eine Zone 6f-
fentlicher Bauten ist, eine Zwischennutzung fir Wohnungen wére heute
ohne diese Gesetzesanderung nicht zugelassen. Nur damit man hier den
Grund sieht, warum wir hier vonseiten der Regierung etwas Flexibilitat hin-
einbringen wollen, um gewisse Zwischennutzungen zu erméglichen, die
heute nicht mdglich sind. Das heisst, man kann in einer Gewerbezone Wohn-
zonen einrichten oder in einer Zone 6ffentlicher Bauten. Oder man kann auch
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in einer Wohnzone vielleicht eine leichte gewerbliche Nutzung machen. Na-
tirlich spielt es hier immer eine Rolle, dass das beziglich der L&rmemissio-
nen auch kompatibel ist.

Diese Zwischennutzungen werden also mit dieser Gesetzesvorlage ermog-
licht, auch wenn die Zone nicht passt. Entscheiden tut die Gemeinde, das
gibt also den Gemeinden eine gewisse Flexibilitat, in gewissen Fallen von
der BZO abzuweichen. Naturlich — und das haben Sie schon zu Recht gesagt
— darf das nicht dazu fihren, dass die darunterliegende BZO dadurch aufge-
weicht wird.

Jetzt wollen einige Antrdge eine Maximalfrist. Das kann ich grundsatzlich
nachvollziehen, ich finde, dass Zwischennutzungen befristet werden mds-
sen. Der Antrag der Regierung sieht einfach vor, dass die Gemeinden frei
sind, welche Frist sie fir die Zwischennutzungen setzen wollen, denn hier
kommt es wahrscheinlich auf die Art der Zwischennutzung an, welche Frist
sie setzen wollen. Naturlich kann man das jetzt im Gesetz auch den Gemein-
den noch vorschreiben, die Regierung beantragt ihnen aber keine gesetzli-
chen Fristen. Und deshalb beantrage ich Ihnen, diese Minderheitsantrage ab-
zulehnen. Besten Dank.

Abstimmung

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Thomas
Wirth gegentbergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 89: 85 Stim-
men (bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommission zuzustimmen.

Abs. 2

Minderheitsantrag von Andrew Katumba, Theres Agosti Monn, Jonas
Erni, Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Thomas
Schweizer, Wilma Willi, Thomas Wirth:

2 Sie kann die Befristung einmalig um langstens fiinf Jahre verlangern.

Ratsprasident Beat Habegger: Wiinscht jemand anstelle von Andrew Ka-
tumba, den wir ja nicht mehr aufrufen kénnen, das Wort zur Begriindung des
Minderheitsantrags?

Thomas Schweizer (Grine, Hedingen): Die Verlangerung auf Maximum
fiinf Jahre macht auch mit dem Regierungsantrag Sinn, damit eben nicht un-
endlich lange eine Verlangerung bewilligt werden kann. Wir sehen es ja
beim Globus-Provisorium, nach Ablauf einer Befristung braucht es eine kon-
krete Frist, wie lange die neue Frist nochmals dauern kann, und da beantrage
ich, dass wir diese finf Jahre ins Gesetz aufnehmen. Ebenso verlange ich,
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dass diese Verlangerung gemass dem Folgeantrag auch von der Baudirektion
genehmigt werden muss.

Ratsprasident Beat Habegger: Gut, eigentlich macht dieser Absatz 2 keinen
Sinn, wenn Absatz 1 abgelehnt wurde. Aber wenn Sie ihn drin behalten wol-
len, dann stimmen wir jetzt (ber Paragraf 221 Absatz 2 ab, sonst musste ihn
jemand zuriickziehen. Ich kann ja hier nicht sagen, das macht keinen Sinn,
und dann nicht mehr abstimmen lassen. Lehnen Sie ihn ab, dann ist das Prob-
lem geldst.

Abstimmung
Der Kantonsrat beschliesst mit 108 : 64 Stimmen (bei 2 Enthaltungen),
den Minderheitsantrag von Andrew Katumba abzulehnen.

Abs. 3

Minderheitsantrag von Andrew Katumba, Theres Agosti Monn, Jonas
Erni, Thomas Schweizer, Wilma Willi:

3 Die Verlangerung ist von der zu standigen Direktion zu genehmigen.

Abstimmung
Der Kantonsrat beschliesst mit 116 : 36 Stimmen (bei 21 Enthaltungen),
den Minderheitsantrag von Andrew Katumba abzulehnen.

Abs. 4

Minderheitsantrag von Andrew Katumba, Theres Agosti Monn, Jonas
Erni:

4 Eine Wohnnutzung ist nur als preisgiinstiger Wohnraum zulassig.

Abs. 2 wird zu Abs. 5.

Jonas Erni (SP, Wadenswil): Ich habe mich schon dazu geéussert, aber weil
der Antrag doch wichtig ist, wiederhole ich mich gerne nochmals: Wohn-
raum ist rar, preisgunstiger Wohnraum noch seltener. Deshalb beantragen
wir hier, die Wohnnutzung nur als preisglnstigen Wohnraum zul&ssig zu
machen. Bitte unterstiitzen Sie diesen Antrag.

Abstimmung
Der Kantonsrat beschliesst mit 117 : 39 Stimmen (bei 18 Enthaltungen),
den Minderheitsantrag von Andrew Katumba abzulehnen.
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Ratsprasident Beat Habegger: Damit haben wir jetzt den Paragrafen 221 be-
reinigt und behandeln nun den Minderheitsantrag 2 von Thomas Schweizer
auf Streichung des gesamten Paragrafen.

Minderheitsantrag 2 von Thomas Schweizer, Wilma Willi:
§ 221 streichen.

Abstimmung

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Thomas
Schweizer gegenubergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 117: 56
Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommission zuzustim-
men.

8§ 253b
Titel vor § 261

Keine Wortmeldung, so genehmigt.
8§ 263. C. Abstand zur Bauzonengrenze

Ratsprasident Beat Habegger: Die Kommissionsmehrheit beantragt die
Streichung von Paragraf 263. Uber diesen Antrag stimmen wir nach Berei-
nigung des Paragrafen ab.

8 263 Abs. 1

Minderheitsantrag 1 von Andrew Katumba, Theres Agosti Monn, Jonas
Erni, Thomas Schweizer, Wilma Willi:

Abs. 1 gemass Antrag des Regierungsrates.

Minderheitsantrag 2 von Stephan Weber, Barbara Franzen, Barbara Gru-
ter, Walter Honegger, Peter Schick, Janine Vannaz, Thomas Wirth:

! Der Abstand der projizierten Fassadenlinie von Gebauden in der Bauzone
zur Landwirtschaftszone betragt

Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), Prasidentin der KPB: Es geht
nun um diesen Paragrafen 263, den ich in meinem Eintrittsvotum nicht mehr
behandeln konnte. Und hier gibt es, wie bereits gesagt, etliche Mehr- und
Minderheitsantrdge, die Kommissionsmehrheit beantragt Ihnen letztlich die
Streichung dieses Paragrafen. Inhaltlich geht es um ein ober- und unterirdi-
sches Abstandsmass zwischen Gebduden und der Landwirtschaftszone. Wir
haben davon bereits von Thomas Wirth in seinem Votum zum Paragrafen
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60a gehort. Die Abstandsregelung zwischen Geb&uden in der Bauzone und
der angrenzenden Landwirtschaftszone, die sehr viel zu reden gab, zielt auf
eine Umsetzung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ab, wonach Bau-
ten und Anlagen in der Bauzone keine nennenswerten Auswirkungen auf die
angrenzende Landwirtschaftszone haben diirfen und im Interesse der Rechts-
sicherheit und der Gleichbehandlung ein entsprechendes gesetzliches Ab-
standsmass wiinschenswert ist. Dazu hat das Bundesgericht eine Art Leiten-
tscheid geféllt, die Nummer ist BGE 145-156.

Bislang aber kennt das PBG des Kantons Ziirich keine entsprechende Ab-
standsvorschrift und Bauten kdnnen grundsétzlich an der Bauzonengrenze
platziert werden. Somit gibt es natiirlich Auswirkungen auf die angrenzende
Landwirtschaftszone. Geméass Regierungsrat ndmlich kommt es durch die
Nutzung des Gebaudeumschwungs immer wieder zu einer unerwinschten
Ausdehnung der Siedlung ins Landwirtschaftsland. Mit der vorgesehenen
Regelung im PBG soll eben auch verhindert werden, dass das Landwirt-
schaftsland in Mitleidenschaft gezogen wird. Es sollen berdies auch dies-
bezlgliche Einzelfallbeurteilungen im Baubewilligungsverfahren vermieden
werden kdnnen. Man wiinscht einen Grundsatzentscheid herbeizufiihren.
Ich spreche jetzt gleich zu allen Antrégen, die hier bei Paragraf 263 vorlie-
gen, es gibt hier eine Reihe von Minderheitsantragen.

In Bezug auf den Abstand zwischen Bauzone und angrenzender Landwirt-
schaftszone folgt eine Minderheit aus SP und Griinen dem Antrag des Re-
gierungsrates. Eine andere Minderheit aus Teilen der SVP und der FDP so-
wie der Mitte mochte die Abstandsfrage ebenfalls geltst sehen, sieht aber
einen anderen Weg dazu. Sie beantragt, dass vorspringende Geb&udeteile,
wie Erker, Balkone und VVordacher, in den Abstandsbereich hineinragen kon-
nen und beantragt daher, auf den Abstand zwischen der Landwirtschaftszone
und der projizierten Fassadenlinie des Geb&audes abzustellen.

Auch das Abstandsmass selbst fuhrt zu mehreren Antragen. Das Bundesge-
richt hatte festgehalten, dass ein Abstand von 3,5 Metern zielflhrend sei.
Dies war auch der Antrag des Regierungsrates. Dem folgt aber nur eine Min-
derheit aus SP, GLP und Grinen und sie beantragt entsprechend 3,5 Meter
bei oberirdischen Gebauden respektive 1,5 Meter bei unterirdischen Bauten,
Unterniveaubauten, Kleinbauten und Anbauten. Eine andere Minderheit aus
Teilen der SVP und der FDP sowie der Mitte lehnt die vom Regierungsrat in
der Umsetzung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung vorgeschlagenen
Absténde als eine zu grosse Einschréankung ab. Sie beantragt daher bei Para-
graf 263 Absatz 1 litera a und b einen einheitlichen Abstand von 1 Meter fir
oberirdische und unterirdische Bauten.
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Eine weitere Kommissionsminderheit, bestehend aus der Mitte und Teilen
der SVP und der FDP, ist der Ansicht, dass zwischen der Landwirtschafts-
zone und Gebduden in der angrenzenden Bauzone ein Abweichen von den
kantonalen Mindestabstanden sowie eine Erleichterung des Grenzbaus bei
Kleinbauten und Anbauten zuléssig sein soll. Dieselbe Minderheit mochte
ausserdem die Begriindung von Néherbaurechten zulassen. Das beantragt sie
mittels Antrag bei Paragraf 263 Absatz 3, er soll gestrichen werden. Dagegen
wehrt sich eine weitere Minderheit als SP, GLP und Griinen und folgt den
Antragen des Regierungsrates.

Die vielen Minderheitsantrage — Sie merken es — mit unterschiedlichen
Mehrheiten beinhalten die Gefahr von inhaltlichen Widerspriichen. Es ist der
KPB nicht gelungen, diese Widerspriche auszurdumen und sich auf einen
Kompromiss zu einigen, daher wurden alle Minderheitsantrdge aufrecht-
erhalten. Die Kommission sprach sich aber angesichts dieser inhaltlichen
Differenzen einstimmig flr die Streichung des gesamten Paragrafen aus. Ich
beantrage Ihnen, dem KPB-Antrag zu folgen.

Theres Agosti Monn (SP, Turbenthal): Ich spreche zum ganzen Artikel 263,
Abstand zur Bauzonengrenze.

Im PBG fehlen Abstandsregelungen zwischen Bau- und Landwirtschaftszo-
nen. Neu soll ein Mindestabstand zwischen Bauten in der Bauzone und der
angrenzenden Landwirtschaftszone eingefiihrt werden, um negative Auswir-
kungen auf das Landwirtschaftsgebiet zu vermeiden. Die SP unterstltzt mit
der Minderheit 1 den Antrag des Regierungsrates. Der Abstand der Land-
wirtschaftszone zum Gebaude soll massgebend sein und 3,5 Meter betragen.
Gleich wie bei oberirdischen Bauten soll der Abstand auch bei Unterniveau-
bauten gelten. Vorspringende Gebdudeteile dirfen nicht in den Abstandsbe-
reich hineinragen. Im festgelegten Abstand sollen auch keine Kleinbauten
stehen, dennauch diese Bauten treten landschaftlich in Erscheinung. Wir von
der SP — ich habe es in meinem Eintretensvotum ausgeftiihrt — wollen eine
klare raumliche Trennung von Baugebiet und Nicht-Baugebiet. Dies ist so-
wohl fur den Kulturland- als auch fur den Ortsbildschutz sinnvoll.

Beim Abstandsmass und dem Ausschluss der Begriundung des Naherbau-
rechts wird die SP dem Antrag des Regierungsrates folgen. Sollten durch die
Mehrheitsverhdltnisse im Rat inhaltliche Widerspriiche entstehen, sind wir
fiir die Streichung des gesamten Paragrafen. Danke.

Simon VIk (FDP, Uster): Die FDP spricht nur einmal zu den Absténden.
Der Antrag der Baudirektion verursacht, dass unzéhlige Bauten zu bau-
rechtswidrigen Gebauden werden und die Uberbaubarkeit von kleineren
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Grundstlicken entlang der Landwirtschaftszone deutlich erschwert oder so-
gar verunmoglicht wird. Gegen den Willen von unzéhligen Gemeinden und
Organisationen mdchte die Baudirektion unter anderem eine Abstandspflicht
von 3,5 Meter fiir Gebaude im Gesetz verankern. Als Anlass dafiir nimmt sie
dankbar ein einzelnes Bundesgerichtsurteil auf, welches festhélt, dass die
Landwirtschaftszone nicht tangiert werden darf durch Bauten in der
Bauzone. Trotz x Beratungen in der Kommission hat sich mir bis jetzt nicht
erschlossen, warum es dafur einen so grossen Abstand von 3,5 Meter
braucht. Auch unzéhlige Gemeinden haben sich in der Vernehmlassung ent-
sprechend gedussert, dass ein weitaus kleinerer Abstand ausreichend ware,
um die Landwirtschaftszone nicht zu tangieren.

Mit dem vorgeschlagenen Kompromissantrag der SVP von 1 Meter Abstand
konnte die FDP gerade noch leben und wird diesen unterstiitzen, da dieser
Antrag immerhin Rechtssicherheit mit sich bringt. Die Unterstiitzung unter-
liegt dem Vorbehalt, dass der Abstand fiir die projizierte Fassadenlinie gilt,
gemass Absatz 1, Minderheit 2 von Stefan Weber, FDP, also Dachvor-
spriinge und Balkone nicht betrifft. Sollte sich fur den Abstand von 1 Meter
keine Mehrheit im Rat finden, wird die FDP den gesamten Paragrafen 263
ablehnen, im Sinne davon, dass wie bis anhin eine Einzelfallbetrachtung
stattfinden soll, welche voraussichtlich in den allermeisten Féllen feststellen
wird, dass ein weit kleinerer Abstand als 3,5 Meter ausreichend ist, um die
Landwirtschaftszone nicht zu tangieren.

Der Antrag der Baudirektion zu neuen Abstandsregelungen sieht viele wei-
tere rigide und umfassende Einschrankungen vor. So sollen nicht nur oberir-
dische Geb&ude von der neuen Regelung betroffen sein, sondern auch unter-
irdische Bauten. Bése Zungen kdnnten behaupten: dies als Revanche fur die
gescheiterte Unterbauungsziffer. Selbst vor «Gartehlusli» oder Abstell-
schuppen fur Fahrrader macht der Antrag der Baudirektion nicht halt und
mochte auch diese zukinftig an der Zonengrenze gemass Absatz 2 regulieren
respektive verhindern. Als weitere Einschrankung soll zudem auch das N&-
herbaurecht ausgeschlossen werden. Wenn also ein Bauer und eine Nachba-
rin eine einvernehmliche Abmachung miteinander treffen mochten, dann
kommt Absatz 3 zum Tragen und verunmdglicht dies. Die FDP hofft deshalb
sehr, dass der Rat den Antrag der Baudirektion verhindert respektive ent-
schlackt, wie dies auch die KPB schon gemacht hat. Schliesslich lauft der
neue Paragraf den Zielen des Kantons Ziirich zur inneren Verdichtung zuwi-
der und verursacht, dass eine Vielzahl von Gebauden baurechtswidrig wird
sowie unzahlige Grundstiicke in ihrer inneren Entwicklung eingeschrénkt
werden. Besten Dank.
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Thomas Schweizer (Griine, Hedingen): Wir unterstutzen den Antrag des Re-
gierungsrates und lehnen alle Erleichterungen oder eben die Aufhebung die-
ser Abstandsvorschriften ab. Das Bundesrecht verlangt eine Abstandsrege-
lung. Bauten durfen nicht auf die Siedlungsgrenze gestellt werden, die Haus-
fassade darf also nicht blindig sein mit der Zonengrenze, sondern die Land-
wirtschaft muss ermdglicht werden. Wird neu gebaut, so muss der Abstand
eingehalten werden. Noch immer bewilligen Gemeinden solche Bauten, ob-
wohl es gemadss ibergeordnetem Bundesrecht nicht zul&ssig wére. Mit der
neuen Bestimmung im PBG wird das Bundesrecht ins kantonale Recht tber-
fiihrt. Es werden also Klarheit und Rechtssicherheit geschaffen und die Ge-
meinden durfen solche Bauten nicht mehr bewilligen. Und wenn es'im PBG
steht, ist es auch fur die Gemeinden klarer.

Wird aber der Antrag des Regierungsrates in den folgenden Ausmarchungen
verwaéssert, so entspricht er nicht mehr dem Bundesrecht und wir lehnen den
Paragrafen 263 vollumfanglich ab. Der Regierungsrat verlangt 3,5 Meter
Abstand. Wird aber geméass Bestimmung auf 1 Meter herabgesetzt und noch
mit einem Naherbaurecht ausgehohlt, so bleibt der Paragraf bundesrechts-
widrig und wir sind fur eine Streichung; lieber keine Bestimmung als eine
illegale, verwésserte Logik.

Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch): Die Mitte kann dem Regierungsrat hier
nicht folgen und wir wirden den Paragraf 263 vollumfanglich streichen. Und
dann wirde es halt so sein, dass, wie bis anhin, fallspezifisch entschieden
wird. Was aus unserer Sicht gar nicht sein kann, ist, dass das Naherbaurecht
nicht angewendet wiirde. Hier verlangen wir im Minderheitsantrag 2 eine
Streichung. Besten Dank.

Michael Banninger (EVP, Winterthur): Die EVP unterstitzt die Einfihrung
eines klaren Grenzabstands zwischen Bauzone und Landwirtschaftszone.
Wir wollen das wertvolle Kulturland bewahren, das wir fur die Ernadhrung
und auch fiir die Biodiversitéat dringend bendtigen. Ein gesetzlicher Mindest-
abstand schafft Rechtssicherheit, schiitzt die Landwirtschaft vor einer schlei-
chenden Ausdehnung der Siedlungen und vermeidet Rechtsstreitigkeiten.
Wir sind flr die vom Regierungsrat vorgeschlagenen Abstéande von 3,5 und
1,5 Meter. Im Sinne der Begrifflichkeit unterstlitzen wir in Absatz 1 den
Minderheitsantrag 2. Die Absétze 2 und 3 lehnen wir ab. Besten Dank.

Regierungsprasident Martin Neukom: Die Landwirtschaftszone soll im
Grundsatz der Landwirtschaft vorbehalten bleiben. Die Rechtsprechung ver-
langt daher, dass die Bauzonen, angrenzend an Landwirtschaftszonen, keine
nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaftszone haben
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sollten. Das ist zum Schutze der landwirtschaftlichen Produktion, denn es ist
Klar: Wenn ein Geb&ude direkt auf einer Grenze steht, dann kdnnen Sie nicht
direkt nebenan Landwirtschaft betreiben, das hat also einen gewissen nega-
tiven Einfluss. Das heisst, es braucht diesen Mindestabstand, und das hat
auch das Bundesgericht in dem Sinne so festgestellt. Was wir hier jetzt also
diskutieren, ist nicht, ob es diesen Mindestabstand braucht oder nicht, das ist
rechtlich langst klar, sondern die Frage, ob man das im Gesetz verankern
will.

Was ist der Vorteil, wenn man es im Gesetz verankert? Es ist fur alle klar
und es schafft eine gewisse Rechtssicherheit. Wenn man es nicht im Gesetz
verankert, gilt es trotzdem, vielleicht wird es einfach nicht angewendet, viel-
leicht weiss es die Gemeinde nicht oder sie driickt ein Auge zu, es wird doch
gemacht. Aber das heisst letztendlich nichts anderes als: Wenn der Nachbar
einen Rekurs machen will, dann hat er gute Aussichten darauf, ein Baupro-
jekt entsprechend zu verhindern, wenn es diesen Abstand nicht einhélt. Also
aus unserer Sicht schafft die Verankerung Rechtssicherheit fur die Bauher-
ren.

Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen erstaunt tber die grosse Kontro-
verse, die das ausgeldst hat, man sieht das an der grossen Anzahl der Min-
derheitsantrage, die hier vorliegen. Denn die Rechtssicherheit, die wir mit
diesem Abstand schaffen, ist ja durchaus auch im Sinne der Eigentiimer.
Welcher Grundeigentumer will schon, dass sein Projekt nachher bei einem
Rekurs eines Nachbarn scheitert.

Zu den Antragen: Mir ist es lieber, wenn der gesamte Paragraph scheitert,
als wenn diese Kompromissantrage durchkommen, denn mir scheint, dass
gerade jene, die es gerne immer etwas einfacher hatten, hier Antrage gestellt
haben, die es eher komplizierter machen. Und moglicherweise schafft es so-
gar neue Rechtsunsicherheiten, denn man schafft einen Abstand von 1 Me-
ter, das ist deutlich kleiner als das, was das Bundesgericht gesagt hat. Man
darf dann doch wieder Uber diesen 1 Meter hinaus bauen, weil man ein Nah-
baurecht hat. Also hier habe ich das Gefuihl, dass das alles nur noch kompli-
zierter macht, deshalb bitte ich Sie, diese Regelungen abzulehnen. Wir haben
lieber gar keine als diese Kompromisse.

Wenn letztendlich dieser neue Paragraf scheitert, heisst das nichts anderes,
als dass halt einfach diese Rechtsunsicherheiten fir Bauherren bestehen blei-
ben. Deshalb bitte ich Sie, alle Minderheitsantrage abzulehnen und der Re-
gierung zu folgen. Besten Dank.

Abstimmung
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Der Minderheitsantrag 1 von Andrew Katumba wird dem Minderheits-
antrag 2 von Stephan Weber gegentbergestellt. Der Kantonsrat be-
schliesst mit 117 : 57 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheits-
antrag 2 zuzustimmen.

§ 263 Abs. 1 lit. a

Minderheitsantrag 1 von Thomas Wirth, Theres Agosti Monn, Jonas Erni,
Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Andrew Ka-
tumba, Thomas Schweizer, Wilma Willi:

lit. a gemass Antrag des Regierungsrates.

Minderheitsantrag 2 von Barbara Gruter, Barbara Franzen, Walter Ho-
negger, Peter Schick, Janine Vannaz, Stephan Weber:
a. bei oberirdischen Gebauden 1m,

Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon): Ich werde jetzt gleich zu samtlichen
Minderheitsantragen sprechen, die dann auch in meinem Namen noch folgen
werden.

Bei der Diskussion der Siedlungsrandzonen wurde von Barbara Griter an-
gesprochen, weshalb wir hier diese Erleichterungen, die SVP, FDP und Mitte
verlangen, nicht mittragen wirden, sondern am Regierungsratsantrag fest-
halten. Das werde ich naturlich begriinden: Wie gesagt, unsere Lésung wé-
ren die Siedlungsrandzonen gewesen, die dieses Problem meiner oder unse-
rer Ansicht nach problemlos gelost hatten. Der Rat hat anders entschieden,
er wollte eine andere Losung. Jetzt kdnnen wir sagen, «ja gut, woflr versu-
chen wir als GLP im Kantonsrat zu stehen?», und das ist einerseits die
Rechtssicherheit. Und andererseits mdchten wir auch eine konsistente Frak-
tionshaltung vertreten, andere Fraktionen sehen das offensichtlich ziemlich
anders. In diversen Postulaten verlangen sie, dass es kirzere Behandlungs-
fristen gibt, dass es glnstiger wird, dass es weniger Burokratie hat, und
maochten jetzt hier mit Anderungen zugunsten des Grundeigentiimers Best-
Immungen erarbeiten oder im Gesetz verankern, die bundesrechtswidrig
sind, weil das Bundesgesetz etwas anderes verlangt. Und das Bundesgericht
prazisiert halt das Bundesrecht. Wenn wir uns hier drinnen einfach dariber
hinwegsetzen, ist das nicht besonders sinnvoll, denn es schafft keine Rechts-
sicherheit. Und das wissen wir auch alle: Die Nachbarn wollen nicht immer
gut zueinander, man hat vielleicht irgendwann einen Streit, man geht vor
Gericht. Und es ist niemandem gedient, wenn wir jetzt mit diesen Bestim-
mungen im PBG, wie sie von der rechtsbiirgerlichen Mehrheit im Rat ver-
langt werden, zustimmen und dann sagen, «ja gut, also die mdchten wir jetzt
einbringen». Die Gemeinden bestimmen das, und dann geht es vor Gericht
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und es wird gekippt. Deshalb sind wir hier fiir den Antrag des Regierungsra-
tes. Schaffen wir Rechtssicherheit, schaffen wir klare Verfahren! Wenn wir
das berucksichtigen, dann werden die Baugesuche von der Gemeinde bear-
beitet und sie werden auch vor Gericht «verhebe», das kann dann also gebaut
werden. Andern wir das, ist dies nicht mehr gegeben. Deshalb werden wir
auch, wenn dann die Antrdage von SVP, FDP und Mitte hier eine Mehrheit
finden, dem Wunsch von Herrn Regierungsprasident Neukom folgen und
diesen ganzen Artikel ablehnen, denn dann ist es tatsachlich sinnvoller, wenn
wir nichts haben. Wir schicken als Gemeinde diese Baugesuche nach Zdirich.
Die machen dann eine Beurteilung beziiglich Ausnahmebestimmungen. Wir
haben eine Einzelfallanalyse, die wir machen mussen. Es wird komplizierter
und teurer, aber das ist sicher sinnvoller als bundesrechtswidrige Bestim-
mungen. Oder Sie folgen unseren Antrdgen und sagen auch: Eine klare Hal-
tung der Fraktionen und Rechtssicherheit, das ist uns wichtig.

Barbara Griter (SVP, Rorbas): Grundséatzlich sagt das Uibergeordnete Recht
aus, dass da, wo die Landwirtschaftszone beziehungsweise das Nicht-Sied-
lungsgebiet durch das angrenzende Siedlungsgebiet nicht eingeschrénkt
wird, bis an den Siedlungsrand gebaut werden kann. Der Kanton Ziirich de-
finiert im Bau- und Planungsgesetz bis heute dazu auch keine definierten
Grenzabstande in absoluten Zahlen, Herr Regierungspréasident Martin Neu-
komm hat das erldutert.

Nun mochte der Regierungsrat einen generellen Abstand zwischen Sied-
lungs- und Nicht-Siedlungsgebiet einflihren beziehungsweise definieren, um
so dem gesetzlichen Auftrag des Bundes nachzukommen. Dass dieser Ab-
stand bei 3,5 Meter sein soll, ist womdglich der Einfachheit geschuldet, da
auch der kleine Grundabstand im Siedlungsgebiet bei 3,5 Meter liegt, und so
hatten wir eine einheitliche Zahl. Dass dieses Zahlengemetzel komplexer
wird, da stimme ich Herrn Neukom zu, absolut. Aber wir haben jingst im
Bau- und Planungsgesetz bei den 6kologischen Vorlagen derart kompli-
zierte, komplexe und nicht umsetzbare Bestimmungen geschaffen, dass es
auf eine kleinere Zahl wirklich nicht darauf ankommt.

Usus der heutigen Baubewilligungspraxis: In den meisten Gemeinden ist be-
reits 3,5 Meter am erwahnten Siedlungsrand einzuhalten. Es wiirde also in
der heutigen, géngigen Praxis keine grésseren Einschrankungen oder Neue-
rungen geben. Allerdings sehen wir keinen Grund, einen Eigentiimer einzu-
schranken, da, wo es das Gesetz nicht klar definiert und wo es nicht in jedem
Fall notig ist. Zudem will der Regierungsrat ja noch viel weiter gehen, indem
er auch noch das Néherbaurecht auf nicht an Siedlungsgebiet angrenzenden
Parzellen aufheben will; wir kommen noch dazu. Wir plédieren also dafir,
den im PBG neu definierten Abstand so klein wie moglich zu halten, wenn
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dann schon eine Zahl stehen muss. Und daher haben wir eine kleinere Zahl
als 3,5 Meter vorgeschlagen, namlich diesen 1 Meter, der unserer Meinung
nach auch ausreichend wére und den Eigentliimer weniger einschrénken
wirde. Da in anderen Kantonen auch kleinere Abstdnde definiert sind,
scheint uns diese Forderung gerechtfertigt. Wir stellen den Antrag auf maxi-
mal 1 Meter.

Abstimmung

Der Minderheitsantrag 1 von Thomas Wirth wird dem Minderheitsan-
trag 2 von Barbara Griter gegenubergestellt. Der Kantonsrat be-
schliesst mit 89 : 84 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheitsan-
trag 2 zuzustimmen.

8§ 263 Abs. 1 lit. b

Minderheitsantrag 1 von Thomas Wirth, Theres Agosti Monn, Jonas Erni,
Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Andrew Ka-
tumba, Thomas Schweizer, Wilma Willi:
lit. b geméss Antrag des Regierungsrates.

Minderheitsantrag 2 von Barbara Gruter, Barbara Franzen, Walter Ho-
negger, Peter Schick, Janine Vannaz, Stephan Weber:

b. bei unterirdischen Bauten, Unterniveaubauten, Kleinbauten und Anbau-
ten 1m.

Barbara Gruter (SVP, Rorbas): Das hatte ich eigentlich gerade noch anftigen
kdnnen vorhin, aber dann sage ich das jetzt noch: Dasselbe gilt auch flr den
vom Regierungsrat neu definierten unterirdischen Grenzabstand von 1,5 Me-
ter. Im Siedlungsgebiet kann unterirdisch bis zur Parzellengrenze gebaut
werden, wieso also sollte dies nicht auch am Siedlungsrand gelten? Wieso
eine Rechtsungleichheit schaffen? Oder geht es dem Regierungsrat, weil er
mit seiner Forderung der Unterbauziffer damals nicht wirklich durchgekom-
men ist, allenfalls darum: Man konnte schleichend mal die 1,5 Meter unter-
irdisch am Siedlungsrand einfuihren und dann irgendwann auf das gesamte
Siedlungsgebiet ausdehnen, weil es ja praktisch ware, wenn berall die glei-
che Zahl herrschte. Und schon hatte man den Bau im Untergrund, wie von
Griin gewunscht, etwas eingeschrankt.

Wie auch immer, auch hier lehnen wir den Vorschlag des Regierungsrates
von 1,5 Meter ab und schlagen eine kleinere Zahl vor, um immerhin da noch
etwas herauszuholen. Lieber hatten wir nattrlich null.
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Abstimmung

Der Minderheitsantrag 1 von Thomas Wirth wird dem Minderheitsan-
trag 2 von Barbara Griter gegenubergestellt. Der Kantonsrat be-
schliesst mit 89 : 84 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheitsan-
trag 2 zuzustimmen.

8§ 263 Abs. 2

Minderheitsantrag 1 von Thomas Schweizer, Theres Agosti Monn, Jonas
Erni, Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Andrew
Katumba, Wilma Willi, Thomas Wirth:

Abs. 2 gemass Antrag des Regierungsrates.

Minderheitsantrag 2 von Janine Vannaz, Barbara Franzen, Barbara Gru-
ter, Walter Honegger, Peter Schick, Stephan Weber:
Abs. 2 streichen.

Janine Vannaz (Die Mitte, Aesch): Hier konnte in Gesprachen mit Gemein-
den und Landwirten festgestellt werden, dass die Begrindung des Néaherbau-
rechts sehr sinnvoll ist. Und dass diese nun von der Regierung ausgeschlos-
sen werden will, das schrankt unndtig ein. Insofern bitten wir um die Unter-
stiitzung des Minderheitsantrags 2. Merci.

Abstimmung

Der Minderheitsantrag 1 von Thomas Schweizer wird dem Minder-
heitsantrag 2 von Janine Vannaz gegenibergestellt. Der Kantonsrat be-
schliesst mit 96 : 77 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheitsan-
trag 2 zuzustimmen.

§ 263 Abs. 3

Minderheitsantrag 1 von Thomas Schweizer, Theres Agosti Monn, Jonas
Erni, Stefanie Huber in Vertretung von Nathalie Aeschbacher, Andrew
Katumba, Wilma Willi, Thomas Wirth:

Abs. 3 gemass Antrag des Regierungsrates.

Minderheitsantrag 2 von Janine Vannaz, Barbara Franzen, Barbara Gri-
ter, Walter Honegger, Peter Schick, Stephan Weber:
Abs. 3 streichen.

Abstimmung
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Der Minderheitsantrag 1 von Thomas Schweizer wird dem Minder-
heitsantrag 2 von Janine Vannaz gegenibergestellt. Der Kantonsrat be-
schliesst mit 95 : 77 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), dem Minderheitsan-
trag 2 zuzustimmen.

Ratsprasident Beat Habegger: Nun stelle ich den Kommissionsmehrheitsan-
trag auf Streichung von Paragraf 263 dem bereinigten Paragrafen 263 gegen-
uber.

Abstimmung

Der Kommissionsantrag wird dem bereinigten § 263 gegenubergestellt.
Der Kantonsrat beschliesst mit 88: 85 Stimmen (bei 0 Enthaltungen),
dem Antrag der Kommission zuzustimmen und damit § 263 zu strei-
chen.

Ubergangsbestimmung zur Anderung vom 14. September 2015
Ubergangsbestimmungen vom ...

Keine Wortmeldung, so genehmigt.

Ratsprasident Beat Habegger: Damit haben wir diese Vorlage materiell
durchberaten. Sie geht nun an die Redaktionskommission. Wir beschliessen
dann an der Redaktionslesung Uber die Ziffern rémisch Il und 111 der Vor-
lage. Ich danke lhnen fiir das disziplinierte Durcharbeiten.

Das Geschaft ist fur heute erledigt.

16. Verschiedenes

Sportveranstaltung des Kantonsrates

Ratsprasident Beat Habegger: Ich mochte Sie noch auf den diesjahrigen
Sportanlass hinweisen, Sie sollten die Einladung bekommen haben. Dieses
Jahr werden wir uns an verschiedenen Ballsportarten versuchen, einigen, die
Sie vermutlich kennen, aber auch einigen neuen: Paddle-Ball, Pickleball,
Tischtennis. Und es gibt bei der Anmeldung auch die Kategorie «Zu-
schauen»; das kénnen Sie auch und dann nachher mit uns essen. Melden Sie
sich doch an, ich wiirde mich freuen, wenn viele von Ihnen dabei sein wiir-
den.
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Schluss der Sitzung: 12.05 Uhr

Es findet eine Nachmittagssitzung mit Beginn um 14.30 Uhr statt.

Zirich, den 25. August 2025 Die Protokollfihrerin:
Heidi Baumann



	1. Mitteilungen
	Ratsprotokoll zur Einsichtnahme
	Zuweisung von neuen Vorlagen
	Gratulation zur Geburt eines Kindes
	Änderung der Zutrittsordnung
	Lange Nacht der Museen am 6. September 2025

	2. Eintritt eines neuen Mitglieds des Kantonsrates
	für Jürg Sulser
	KR-Nr. 246/2025

	3. Wahl eines Mitglieds der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
	für Christian Pfaller
	Antrag der Interfraktionellen Konferenz
	KR-Nr. 190/2025

	4. Wahl eines Mitglieds der Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit
	für Silvia Rigoni
	Antrag der Interfraktionellen Konferenz
	KR-Nr. 218/2025

	5. Änderung der Verordnung über die Organisation und Verwaltung der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ-Verordnung)
	Antrag des Regierungsrates vom 5. März 2025 und Antrag der Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen vom 4. Juni 2025
	Vorlage 6011a (schriftliches Verfahren)

	6. Inland vor Ausland beim Ausbau von erneuerbaren Energienerzeugungsanlagen
	Antrag des Regierungsrates vom 4. September2024 und Antrag der Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt vom 25. Februar 2025
	KR-Nr. 238a/2022

	7. Kanton soll möglichst klimaneutral bauen / Nutzung von Holz als nachhaltiges Baumaterial
	Antrag des Regierungsrates vom 28. August 2024 und Antrag der Kommission für Planung und Bau vom 25. März 2025
	KR-Nrn. 271a/2020 und 33a/2021

	8. Planungs- und Baugesetz (PBG), Justierungen
	Antrag des Regierungsrates vom 7. März 2023 und Antrag der Kommission für Planung und Bau vom 25. März 2025
	Vorlage 5889a

	16. Verschiedenes
	Sportveranstaltung des Kantonsrates


